
11. S i t z u n g d e s S t e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s 

V. P e r i o d e — 2 1 . M ä r z 1962. 

I n h a l t : 
P e r s o n a l i e n : 

Entschuldigt sind die Abgeordneten Dr. Assmarin, 
Egger u nd Stöffler sowie Landeshauptmannstel lver
t re ter Dip'lLIng. Udier (278). 

A u f l a g e n : 

An t rag der Abgeordneten Hans Brandl, Wurm, 
Lendl, Vinzenz Lackner und Genossen, Einl.-Zahl 147, 
betreffend Novel l ierung des Steiermärkischen Land
arbei terkammergesetzes und der Steiermärkischen 
Landarbei terkammer-Wahlordnung (279). 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 27, Gesetz, mit 
dem die Steiermärkische Landarbeitsordnung neuer
lich abgeänder t wird (1. Steiermärkische Landar-
bei tsordnungsrNovel le 1962); 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 149, über die Be
deckung von außerplanmäßigen Ausgaben im or
dentlichen Landesvoranschlag 1961 in der Höhe von 
116.159 S für S tal lverbesserungen in den Notstands
gebieten des südoststeirischen Flach- und Hügel
landes (280); 

Regierungsvorlage, EM.-Zahl 151, über die Be
deckung von überplanmäßigen Ausgaben in der 
Höhe von 8,932.587"63 S für den Personalaüfwand 
im Rechnungsjahr 1961 (280). 

Z u w e i s u n g e n : 

Antrag, Einl.-Zahl 147, der Landesregierung; 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 27, dem Landes-

Xulturausschuß; 
Regierungsvorlage, Einlk-Zahlen 149 und 151, dem 

Finanzausschuß (280). 

A n t r ä g e : 

Ant rag der Abgeordneten Dr. Rainer, Karl Lack
ner, Pabst und DDr. Stepantschitz, betreffend Was
serkraftausbau der mit t leren Enns; 

An t rag der Abgeordneten Dr. Stephan, Scheerund 
DDr. Hueber, betreffend Einführung einer Frage
s tunde im Steiermärkischen-Landtag (280). 

' A n f r a g e n : 

Anfrage der Abgeordneten Dr., Kaan, Dr. Pitter
mann, DDr. Stepantschitz, Koller an den Herrn Lan
deshauptmann Josef Krainer, "betreffend Archivalien
schutzgesetz; 

Anfrage der Abgeordneten Dr.. Stephan, Scheer 
und DDr. Hueber an den Herrn Landeshauptmann 
Josef Krainer, betreffend ein Mahnmal in der ehe
maligen Unters te iermark für die in Jugoslawien ge
fallenen und sonst ums Leben gekommenen Solda
ten und Zivi lpersonen deutscher Volkszugehörig
kei t (280). 

M i t t e i l u n g e n : 

Bericht des Kontrollausschusses über seine Tätig
kei t (280). 

W a h l e n : 

1. Wah l en in Landtagsausschüsse (280). 
Abgeordne te Stefanie P s o n d e r zum Ersatzmann 

im Finanzausschuß und zum Mitglied des Kontroll
ausschusses; 

Abgeordneter Gerhard H e i d i n g e r zum Mit
glied in d en Gemeinde- und Verfassungsausschuß 
(280). 

Abgeordneter Franz I l e s c h i t z zum Mitglied 
des Verkehrs- und volkswirtschaftlichen Ausschus
ses; 

Abgeordnete Stefanie P s o n d e r zum Ersatz
mann in den Fürsorgeausschuß; 

Abgeordneter Alois K l o b a s a zum Ersatzmann 
in den Gemeinde- und Verfassungsausschuß; 

Abgeordneter Hans B r a n d 1 zum Ersatzmann in 
den Verkehrs- und volkswirtschaftlichen Ausschuß 
(280). 

V e r h a n d l u n g e n : 

2. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsausschusses, 
Beilage Nr. 28, über die Regierungsvorlage, Bei
lage Nr. 15, Gesetz, mit dem die Gemeindeordnung 
1959 abgeändert wird. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Richard Kaan (280). 
Redner: 3. Präs. Dr. S tephan (282), Abg. Leitner 

(283), Abg. Lackner (285), Abg. Bammer (286), Lh. 
Krainer (287). 

Annahme des Ant rages (289). 

3. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfassungs
ausschusses über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 24, Gesetz, mit dem das Steiermärkische Ge
meinde-Vertragsbedienstetengesetz neuerlich abge
ändert und ergänzt wird (Steiermärkische Gemein
de-Vertragsbedienstetengesetznovel le 1962); 

Berichterstatter: Abg. Dr. Alfred Rainer (289). 
Redner: Abg. Leitner (290). 
Annahme des Antrages (290). 

4. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfassungs
ausschusses über die Regierungsvorlage, Beilage 
Nr. 25, Gesetz, mit dem das Gemeindebediensteten
gesetz 1957 neuerlich abgeändert und ergänzt wird 
Gemeindebedienstetengesetznovelle 1962); 

Berichterstatter: Abg. Dr. Alfred Rainer (291). 
Annahme des An t rages (291). : 

5.. Mündlicher Bericht des Verkehrs- und volkswirt
schaftlichen Ausschusses über die Regierungsvorlage 
zum Antrag der Abgeordneten Sebastian, Wurm, Ile
schitz, Gruber und Genossen, zu Einl.-Zl. 17, betref
fend Schritte beim Bundesministerium für Finanzen 
wegen Abänderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 
und der Verordnung des Bundesministeriums für 
Finanzen vom 27. J änner 1960, BGBl. Nr. 28 (Ge
schäftsplan in der Kraftfahrzeughaftpflichtversiche
rung); 

Berichterstatter: Abg. Vinzenz Lackner (291). 
Annahme des Antrages (292). 

" 6. Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses über 
die Regierungsvorlage zum Antrag der Abgeordne
ten Lafer, Hegenbarth, Neumann und Pabst, zu Einl.-
Zahl 79, betreffend die Neuregelung der Kraftan
schlußwerte bei Verrechnung» nach dem Landwirt
schaftstarif; 

Berichterstatter: Abg. Alois Lafer (292). 
Annahme des Antrages (292). 

7. Mündlicher Bericht des Volksbildungsausschusses 
über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 20, Gesetz, 
mit dem das ' Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz 1955 
abgeändert und ergänzt wird (Landeslehrer-Dienst
hoheitsgesetz-Novelle 1962); 

Berichterstatter: DDr. Gerhard Stepantschitz (292). 
Annahme des Antrages (292). 



8... Mündlicher Bericht. 4eS • VMfcsbildungsäussch-usses 
über die .Regierungsvorlagezum Antrag der ;Abge-

— ordneten ^Edda%fgr r -BBr-
'. " . und NeumSiin, zu Einl,-Zl. 64, «betreffend Aufhebung 
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^ Berichterstatter: Abg. DDr. Gerhard Stepantschitz. 
(292):, - "•;• ; . 
. Annähme des Antrages (293); 

9. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
* Regierungsvorlage zum Antrag der Abg. Pölzl, Ber

ger, Lafer,; Koller, Gottfried Brandl und Prenner, zu 
Einl.-Zl. 107, betreffend Fahrpreiserhöhung der 
Steiermärkischen Landesbahnen für die Fahrschüler 
der Mittelschule in Gleisdorf; 

Berichterstatter: Abg. Heribert Pölzl (293). 
Annahme des Antrages (293). 

10. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 130, über die Genehmi
gung .einer, außerplanmäßigen Ausgabe, im Rech
nungsjahr 1961, in der Höhe von 23.500 S für Fertig
stellungsarbeiten, am wiederaufgebauten. Wohnhaus 
Radkersburg, Hauptplatz 32; 

Berichterstatter: Abg. Alois Klobasa (293). 
Annahme des Antrages (293). 

11. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 134, über die Bedeckung 
einer außerplanmäßigen Ausgabe im ordentlichen 
Haushalt für den Ankauf eines Ferguson-Traktors 
für den Landwirtschaftsbetrieb Silberberg; 

Berichterstatter: Abg. Franz Koller (293). 
Annahme des Antrages (294). 

12. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 136, über die Bedeckung 
einer überplanmäßigen Ausgabe im ordentlichen 
Haushält für den Landwirtschaftsbetrieb Kirchberg am 
Walde;-

Berichterstatter: Abg. Franz Koller (294). 
Annahme des Antrages (294). 

13. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 138, über die Erhöhung 
der Ehrenrente des Schriftstellers Dr. Fred Ffitsch: 

Berichterstatter: Abg. DDr. Gerhard Stepantschitz. 
(294). 

Annahme des Antrages (294). 

14. Mündlicher Bericht^des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Eiril.-Zl, 139, über die Bedeckung 
von überplanmäßigen Ausgaben im ordentlichen 
Haushalt für den Ankauf von Gelbvieh für den Land
wirtschaftsbetrieb Grabnerhof; 

Berichterstatter: Abg. Johann Pabst (294). 
Annahme des'Antrages (294). 

15. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 140, betreffend die Ge
nehmigung einer überplanmäßigen Ausgäbe von 
10.000 S für die Unterbringung von Lehrlingen in 
Landesberufsschulen; 

Berichterstatter: Abg. Heribert Pölzl (294). 
Annahrije des Antrages (294). 

16. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 141,! über den Verkauf 
der landesetgertenHEäegerrstliaft Graz, Krenngasse~35r~ 
EZ. 823, KG..Graz-St. Leonhard; . 

Berichterstatter; Abg. Franz Ileschitz (294). 
Annahme des Anträges (295). 

17. Mündlicher Berieht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 143; über die Abschrei
bung des auf dem Bezugsblatt der Anny Pfeifer 
nach dem Tode ihres Gatten, de.s Baüöbefreviden-
ten Ing. Friedrich» Pfeifer, noch offenen Vorschuß
restes von S 6346'20; 

Berichterstatter; Abg. Gottfried Brandl (295). 
Annahme des Antrages (295). ; ; 

18. Mündlielief Bericht des. Finanzausschusses^ über die 
„ Rggierüngsvprläge, Einl.-Zl. .144^ über, die Geriehmi-

•T- '-rgü^"7zum"Tifwer^ 
SJadtgeiHeinde. ,K-mttelfeld , utt ' : den .Betrag von 

.;' 250.000 S zur Errichtungeinesi. ,Aiatsg.ebtRi'des:." für die 
BezirksftauptmanhschäftKnittelfeld; 

Berichterstatter: Abg. Vinzenz Lackner (295). 
Annahme des" Antrages (295). 

19. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
.' Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 146, über die Weiterge

währung *der mit Beschluß des Steiermärkischen 
Landtages vom 9. Juli 1957, Beschluß Nr. 28, der 
Witwe. des am 12.. März 1957 verstorbenen Rech
nungssekretärs Josef Keuc, Gisela Keuc, zuerkannten 
außerordentlichen Zulage zur Witwenpension; 

Berichterstatter; Abg. Göttfried Brandl' (295). 
Annahme des Antrages (296). 

20. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 127, betreffend die Auf
hebung des Ländtagsbeschlusses vom 5. Dezember 
1956, Beschluß Nr. 403, über die Beschränkung der 
Rabatte, die den Soziälversicherungsträgern für ihre 
Leistungen an Pflegegebühren' an die steiermärki
schen Landeskrankehhäuser gewährt werden 

Berichterstatter: Abg. Bert Hofbauer (296). 
Redner: Abg. Scheer (296), Lande'srat Sebastian 

(297). 
Annahme des Antrages (298). 

2t. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Beilage Nr. 23, Gesetz über die 
Gewährung von Entschädigungen wegen politischer 
Maßregelung im öffentlichen Dienst des Landes 
Steiermark und der steirischen Gemeinden; 

Berichterstatter: Abg. Gottfried Brandl (298). 
Annahme des Antrages (298). 

22. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 131, betreffend die Ge
nehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe von 
S 8,462.425'50 für die Gewährung von Darlehen nach 
dem Wohnbauförderungsgesetz 1954; 

Berichterstatter: Abg. Hans Bammer (298). 
Annahme des Antrages (298). 

23. Mündlicher Bericht des Finanz-Ausschusses über die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 137, über die Bedeckung 
von Vorhaben des außerordentlichen Landesvoran
schlages 1961 durch überplanmäßige Zuführungen aus 
dem ordentlichen Haushalt von 11,685.000 S und 
über beschlossene überplanmäßige Ausgaben im 
außerordentlichen Landesvoranschlag 1961 von zu
sammen 2,630.000 S; 

Berichterstatter: Abg. Gottfried Brandl (298). 
Annahme des Antrages (299). 

Beginn der Sitzung: 10.30 Uhr. 

1. Präsident Brunner: Hoher Landtag! Ich eröffne 
die 11. Sitzung des. Steiermärkischen Landtages in 
der laufenden Gesetzgebungsperiode und damit 
auch die Frühjahrstagung. Ich begrüße alle Erschie
nenen, besonders die Bundesräte^ auf das herz
lichste. 

Entschuldigt haben sich: T.hst.v. Dipl. T.ng. TTdiw-, 
Abg. Stöffler, Dr. Assmann, Frau Abg. Egger. 

Wie Sie aus der Einladung zu dieser Sitzung ent
nommen haben, befassen wir uns* heute mit Zuwei
sungen der, seit der letzten Landtagssitzung einge
gangenen Gesehäftsstücke, mit Wahlen in Landtags
ausschüsse, und mit den von -den Lanätagsausschüs-
sen erledigten Geschäftsstücken. Vom Gemeinde-
und Verfassüngsäusschuß,vom Verkehrs-. und 
volkswirtschaftlichen Ausschuß, vom Landeskultur--
aüsschüß, vom Völk^iläuhgsäussehüß und vom 
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Finanzausschuß wurden die Beratungen jiber fol
gende Geschäftsstücke abgeschlossen, die wir auf 
die heutige Tagesordnung setzen können: 

Der Bericht des Gemeinde- und Verfassüngsaus-
schusses, Beilage Nr. 28, über die Regierungsvor
lage, Beilage Nr. 15, Gesetz, mit dem die Gemeinde
ordnung 1959 abgeändert wird. 

Die Behandlung dieses Geschäftsstückes kann je
doch nur bei Abstandnahme von der 24stündigen 
Auflagefrist erfolgen. 

Wei ters die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 24, 
Gesetz, mit dem das Steiermärkische Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetz neuerlich abgeändert 
und ergänzt wird (Steiermärkische Gemeinde-Ver-
tragsbedienstetengesetz-Noveile 1962); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 25, Gesetz, 
mit dem das Gemeindebedienstetengesetz 1957 neu
erlich abgeändert und ergänzt wird (Gemeindebe
dienstetengesetznovelle 1962); 

die Regierungsvorlage zum Antrag der Abge
ordneten Sebastian, Wurm, Ileschitz, Gruber und 
Genossen, zu Eml.-Zl. 17, betreffend Schritte beim 
Bundesministerium für Finanzen wegen Abände
rung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und der Ver
ordnung des Bundesministeriums für Finanzen vom 
27. Jänner 1960, BGBl. Nr. 28 (Geschäftsplan in der 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung); 

die Regierungsvorlage zum Antrag der Abgeord
neten Lafer, Hegenbarth, Neumann und Pabst, zu 
Einl.-Zl. 79, betreffend die Neuregelung der Kraft
anschlußwerte bei Verrechnung nach dem Landwirt
schaftstarif; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 20, Gesetz, mit 
dem das Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz 1955 ab
geändert und ergänzt wird (Landeslehrer-Dienstho
heitsgesetz-Novelle 1962); 

die Regierungsvorlage zum Antrag der Abgeord
neten Edda Egger, DDr. Stepantschitz, Krempl und 
Neumann, zu Einl.-Zl. 64, betreffend Aufhebung der 
Aufnahmsbeschränkung an der Säuglingspflege
schule des Landes Steiermark in Graz; 

die Regierungsvorlage zum Antrag der Abgeord
neten Pölzl, Berger, Lafer, Koller, Gottfried Brandl 
und Prenner, zu Einl.-Zl. 107, betreffend Fahrpreis 
erhöhung der Steiermärkischen Landesbahnen für 
die Fahrschüler der Mittelschule in Gleisdorf; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 130, über die Ge
nehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe im 
Rechnungsjahr 1961 in der Höhe von 23.500 S für 
Fertigstellungsarbeiten am wiederaufgebauten 
Wohnhaus Radkersburg, Hauptplatz 32; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 134, über die Be
deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe im or
dentlichen Haushalt für den Ankauf eines Ferguson-
Traktors für den Landwirtschaftsbetrieb Silberberg; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 136, über die Be
deckung einer überplanmäßigen Ausgabe im ordent
lichen Haushalt für den Landwirtschaftsbetrieb 
Kirchberg am Walde; 

die Regierungsvorlage, EinL-Zl. 138, über die Er
höhung der Ehrenrente des Schriftstellers Dr. Fred 
Fritsch; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 139, über die Be
deckung von überplanmäßigen Ausgaben im ordent

lichen Haushalt für den Ankauf von Gelbvieh für 
den Landwirtschaftsbetrieb Grabnerhof; 
. die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 140, betreffend 

die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 
von 10.000 S für die Unterbringung von Lehrlingen 
in Landesberufsschulen; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 141, über den 
Verkauf der landeseigenen Liegenschaft Graz, 
Krenngasse 35, EZ. 823, KG. Graz-St. Leonhard; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 143, über die Ab
schreibung des auf dem Bezugsblatt der Anny Pfei
fer nach dem Tode ihres Gatten, des Bauoberrevi-
denten Ing. Friedrich Pfeifer, noch ofenen Vorschuß
restes von S 6346'20; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 144, über die Ge
nehmigung zum Erwerb eines Baugrundstückes von 
der Stadtgemeinde Knittelfeld um den Betrag von 
250.000 S zur Errichtung eines Amtsgebäudes für 
die Bezirkshauptmannschaft Knittelfeld; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 146, über die 
Wei tergewährung der mit Beschluß des Steiermär
kischen Landtages vom 9. Juli 1957, Beschluß 
Nr. 28, der Witwe des am 12. März 1957 verstorbe
nen Rechnungssekretärs Josef Keuc, Gisela Keuc, 
zuerkannten außerordentlichen Zulage zur Witwen
pension; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 127, betreffend 
die Aufhebung des Landtagsbeschlusses vom 5. De
zember 1956, Beschluß Nr. 403, über die Beschrän
kung der Rabatte, die den Sozialversicherungsträ
gern für ihre Leistungen an Pflegegebühren an die 
steiermärkischen Landeskrankenhäuser gewährt 
werden; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 23, Gesetz 
über die Gewährung von Entschädigungen wegen 
politischer Maßregelung im öffentlichen Dienst des 
Landes Steiermark und der steirischen Gemeinden; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 131, betreffend 
die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 
von S 8,462.425'50 für die Gewährung von Darlehen 
nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1954; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 137, über die Be
deckung von Vorhaben des außerordentlichen Lan
desvoranschlages 1961 durch überplanmäßige Zu
führungen aus dem ordentlichen Haushalt von 
11,685.000 S und über beschlossene überplanmäßige 
Ausgaben im außerordentlichen Landesvoranschlag 
1961 von zusammen 2,630.000 S. 

Ich nehme die Zustimmung zu dieser Tagesord
nung und zur Abstandnahme von der 24stündigen 
Auflagefrist bezüglich der Beilage Nr. 28 an, wenn 
kein Einwand erhoben wird. 

Es wird kein Einwand erhoben. 

Außer der Beilage Nr. 28 l iegen auf: 

der Antrag der Abgeordneten Hans Brandl, 
Wurm, Lendl, Vinzenz Lackner und Genossen, Einl.-
Zahl 147, betreffend Nbvellierung des Steiermärki
schen Landarbeiterkammergesetzes und der Steier
märkischen Landarbeiterkammer-Wahlordnung; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 27, Gesetz, 
mit dem die Steiermärkische Landarbeitsordnung 
neuerlich abgeändert wird (1. Steiermärkische 
Landarbeitsordnungs-Novelle 1962); 
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die Regierungsvorlage, Einlaufzahl 151, über: die '.. 
Bedeckung Von überplanmäßigen Ausgaben m der 
Höhe von S 8,932.587'63 für den Personalaufwand 
im Rechnungsjahr 1961. _ 

Ich weise diese Geschäftsstücke zu, und zwar den. 
Antrag, Einl.-Zl. 147, der Landesregierung; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 27, dem Lan
deskulturausschuß; 

die Regierungsvorlagen, Einl.-Zahlen 149 und 151, 
dem Finanzausschuß. 

Wird gegen diese Zuweisungen ein Einwand er
hoben? (Pause.) Das ist nicht der Fall. 

Es liegt weiters auf ein Bericht des Kontrollaus
schusses über seine Tätigkeit während der letzten 
Frühjahrs- und Herbsttagung. 

Eingebracht wurden folgende Anträge und An
fragen: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Rainer, Karl Lack
ner, Pabst und DDr. Stepantschitz, betreffend Was
serkraftausbau der mittleren Ennsj 

Anfrage der Abgeordneten-Dr. Kaan, Dr. Pitter
mann, DDr. Stepantschitz und Koller an den Herrn 
Landeshauptmann Josef Krainer, betreffend Arehi-
valienschutzgesetz. 

Dieser Antrag und diese Anfrage werden der ge
schäftsordnungsmäßigen Behandlung zugeführt. 

Eingebracht wurde weiters ein Antrag der Ab
geordneten Dr. Stephan,. Scheer und DDr. Hueber, 
betreffend Einführung einer Fragestunde im Steier-
märkischen Landtag. 

Dieser Antrag ist nur von 3 Abgeordneten un
terfertigt und bedarf daher der Unterstützung. 

Ich bitte die Abgeordneten, die diesen Antrag 
unterstützen, eine Hand zu erheben. (Geschieh!.) 

Der Antrag hat die erforderliche Unterstützung 
gefunden. 

Weiters wurde eingebracht eine Anfrage der Ab
geordneten Dr. Stephan, -Scheer und DDr. Hueber 
an den Herrn'Landeshauptmann Josef Krainer, be
treffend ein Mahnmal in ider ehemaligen Untet-
steiermark für die in Jugoslawien gefallenen und 
sonst ums,Leben gekommenen Soldaten und' Zivil
personen deutscher Volkszugehörigkeit. 

Auch diese Anfrage ist nur von 3 Abgeordneten 
unterfertigt und müßte, wenn sie behandelt wer
den 'Sollte, unterstützt-werden'. : ..'•"-'/.--

• -• Ich nehÄe die Zits^^ 
-anv-weanrkeln^^ 
Einwand erhöben. / : . 
.-• Ländesiat^Josef:TSrüber war Mitglied ,4es Kon-
trollaussctaisses;, jde>; Semeinder und- Verf assungs-
ausscMsses, des Verkehrs^ und yölks.wirtschaftli-
ehen Ausschusses und' EtsätzmanaJ im Finanzaus
schuß. 

Von der Fraktion der Sozialistischen Partei Öster
reichs wurden mir folgende Wahlvorschläge über
mittelt: 

Frau Abg. Psonder als Ersatzmann im Finanz
ausschuß und Mitglied des Kontrollausschusses, i 

Abg. Heidinger als Mitglied in den Gemeinde^ 
und Verfassungsausschuß. 

Abg. lieschitz als Mitglied des Verkehrs- und 
volkswirtschaftlichen Ausschusses. 

Weiters wird vorgeschlagen: 

Abg. Psonder an Stelle des Abg. Heidinger als 
Ersatzmann in den Fürsorgeausschuß. 

Abg. Klobasa an Stelle des Abg. Heidinger als 
Ersatzmann in den Gemeinde- und Verfassungsaus
schuß. -

Abg. Hans Brandl an Stelle des Abg. lieschitz als 
Ersatzmann in den Verkehrs- und volkswirtschaft
lichen Ausschuß. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die mit diesen 
Wahlvorschlägen einverstanden sind, eine Haad 
zu erheben. (Geschieht.) 

Die Vorschläge sind angenommen. 

2. Bericht des Gemeinde- und Verfassungsausschus
ses, Beilage Nr. 28, über die Regierungsvorlage, 
Beilage Nr. 15r Gesetz, mit dem die Gemeindeord

nung 1959 abgeändert wird. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. K a a n . Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Dr. Kaan: Hohes Haus! Die Ihnen vorlie
gende Beiläge Nr. 28 ersetzt die Beilage Nr. 15 
und beinhaltet den Antrag, den § 57 der Gemeinde-
ordnüng neu zu fassen. Erfahrene Beamte und Poli
tiker haben diese Materie als eine der schwierig
sten bezeichnet, die jemals der Landtag seit.dem 
zweiten Weltkrieg zu behandeln hatte.. Es ist daher 
gerechtfertigt, einen kurzen Rückblick auf die Ent-

, stehung dieser Vorlage zu werfen. l c "-. 
Die Beilage 15, eine Regierungsvorlage, war des

halb notwendig, weil der Verfassüngsgerichtshof in 
einem Erkenntnis des Jahres 1961 zwei wesent
liche Bestimmungen der bisherigen Fassung des 
§ 57 der Gemeindeordnung behoben hatte. Und 
zWäf jene^ BestimTnühgefe Reiche - dag Ausmaß der 

- Ich ersuche die. Abgeordneten, die diese Anfrage 
unterstützen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

T>ie Anfrage hat die erforderliche Unterstützung 
gefunden^ _.:'.'_. ..:',' '. •• 

-Wir geheii nun zur Tagesordnung über. 

1. Wahlen in Landtagsausschüsse. 

Ich schlage vor, diese Wahlen nicht mit Stimme 
zetteln, • sondern durch. Erhebein einer Hand vor
zunehmen. ' ! j " '.- ••'-"••-".'-

Hand- und Zugdienste: — denn so ist bisher der 
§ 57 der Geinelndeördnühg, überschrieberi gewe
sen ^ ; j ü i t ^00%>^der GruKstej:e5f und 80"/r -der. 
Gewerbesteuer begrenzten. Darin hat der Verfas-
süngsgerichshof eine Verletzung des Gleichiieits-
grundsätzes erblickt und hat daher die beiden" Be
stimmungen aufgehoben, Wodurch der ganze § 57; 
der Gemeindeördnung .seiner Anwendbarkeit be<-
raubt worden ist. Diese Belrebung würde mit 28.^Fe-
bruar'-1962; befristet,: s odaß also jetzt ein gesetzt 
löser Zustand' in bezirg auf cHe:?ftänd- und 2üg-

te^^^^^^^^^^^M^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^Mi^^^^^^^ 
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dienste besteht und der Landtag Eile hat, diese 
Lücke zu schließen. Die Schwierigkeit oder die un
tergründigen Hemmungen zur Regelung dieser Ma
terie beruhen zum Teil auf einer falschen gefühls
mäßigen Vorstellung, daß diese Hand- und Zug
dienste sozusagen die Nachfolge der Frondienste 
seien. Diese Vorstellung ist falsch. Die in den öster
reichischen Landgemeinden seit vielen, vielen Jah
ren gehandhabten Hand- und Zugdienste sind eine 
vielfach auf freiwilliger Grundlage beruhende ge
genseitige Hilfeleistung zur Erfüllung einer der 
wichtigsten Gemeindeaufgaben, nämlich des Aus
baues und der Erhaltung des Verkehrsnetzes. 

Die. sogenannten Frondienste waren Zwangsar
beit für fremde Zwecke und Wünsche, hier handelt 
es sich aber um Hilfeleistung für eigene Ziele und 
Zwecke. Die Beilage 15 als Regierungsvorlage sieht 
eine Regelung dieser Materie in der Weise vor, daß 
eine Umlage geschaffen wird, also das bisherige 
System der persönlichen Hand- und Zugdienstlei
stungen verlassen wird. Der Gemeinde- und Verfas
sungsausschuß hat diese Änderung nicht gebilligt. 
Um die Schwierigkeit der Behandlung dieser Ma
terie, aber auch die Gewissenhaftigkeit, mit wel
cher sie im Ausschuß behandelt wurde, zu illustrie
ren, sei darauf hingewiesen, daß im Zuge der Be
ratung im Kreise des Gemeinde- und Verfassungs
ausschusses 10 verschiedene vollständige Fassungen 
dieses zu novell ierenden Paragraphen 57 vorgelegt 
worden sind von verschiedenen Stellen aus und 
einer ernsten Beratung unterworfen worden sind. 
Die nun vorl iegende Fassung der Beilage 28 ist 
überschrieben „Dienstleistungen", geht also von 
dem Begriff der Hand- und Zugdienste ab. Sie kehrt 
aber wieder zu dem Grundsatz zurück, daß das 
Primäre die Dienstleistung selbst ist, daß sie aber 
wohl nicht persönlich erbracht werden muß, aber 
persönlich erbringbar sein muß und daß sie auch 
durch Stellvertreter erbracht werden kann oder 
auch durch Geld ersetzt werden kann. Sie ist aber 
in jedem Fall dem Leistungspflichtigen durch Be
scheid auf Grund eines Gemeinderatsbeschlusses 
vorzuschreiben. Die jetzt vorgesehene Regelung be
trifft alle steirischen Gemeinden, nicht aber die 
Stadt Graz. J ene Gemeinden, die bisher Hand- und 
Zugdienste nicht vorgeschrieben hatten, können 
dies erstmalig erst dann tun, wenn mit einer Zwei
drit telmehrheit ein Gemeinderatsbeschluß in die
sem Sinne ergeht. Die jetzt vorliegende Fassung 
hat aber auch neue Gedanken hineingebracht, die 
der bisherigen Übung entsprochen haben, nämlich 
den Begriff des Betriebes, und zwar der Zweitei
lung dieses Begriffes in den landwirtschaftlichen 
Betrieb und in den Gewerbebetrieb. Und als 
weiteren Gedanken, ähnlich wie es schon in anderen 
Bundsländern für die Hand- und Zugdienste vor
gesehen ist, daß auch die physischen Personen als 
solche leistungspflichtig werden. Daraus ergab sich 
auch die Dreiteilung in der Art der Bemessung. Bei 
den landwirtschaftlichen Betrieben wird die Bemes
sung der Dienstleistung nach dem Einheitssatz zu 
erfolgen haben, bei den übrigen Betrieben nach dem 
steuerpflichtigen Gewinn und bei den physischen 
Personen nach dem steuerpflichtigen Einkommen. 
Es hat erhebliche Schwierigkeiten verursacht, eine 
entsprechend wirtschaftlich gerechtfertigte und auch 

t ragbare Staffel für die verschiedenen oben ange
führten drei Arten der Bemessung aufzustellen. 
Schließlich ist man aber zu der Lösung gekommen, 
daß bis zu einer kleinen, geringfügigen Grenze des 
Einheitswertes überhaupt keine Leistungspflicht be
steht, bis 8000 S eine Tagesschicht zu entrichten ist 
und dann für je weitere begonnene 8000 S Ein
heitswert eine weitere Tagesschicht vorgeschrieben 
werden kann. Nach-dem gleichen Prinzip ist man 
auch für /die Bemessung der beiden anderen Arten, 
das sind Gewerbebetriebe und physische Personen, 
vorgegangen, so daß eine Mindestgrenze freigelas
sen worden ist, für einen geringfügigen Abschnitt 
zwischen 5000 und 8000 S bzw. 20.000 und 30.000 S 
eine Tagschicht zu entrichten ist und für je weitere 
8000 S an Gewinn oder Einkommen eine weitere 
Tagesschicht. Das Höchstausmaß für jede dieser Be
messungsarten wurde aber mit 50 Tagesschichten 
bestimmt. Dieses Höchstausmaß ist im Zuge der 
Beratung von 5 auf 50 Tagesschichten hinaufgekom
men, hat aber immer noch jene Grenze gehalten, 
welche nach Ansicht des Verfassungsdienstes noch 
dem Begriff der persönlichen Bringbarkeit gerecht 
wird. 

Unter den übrigen in der Beilage 28 enthaltenen 
Bestimmungen ist noch folgendes wesentlich: Aus
genommen sind von den physischen Personen zur 
Dienstleistung jene, die das 18. Lebensjahr noch 
nicht erreicht haben, ferner jene, die das 60. bzw. 
65. Lebensjahr bereits überschritten haben, die mili
tärdienstpflichtigen Personen während der Präsenz
dienstleistung und schließlich Personen, die dau
ernd arbeitsunfähig sind. Wei ters ist bemerkens
wert in dieser Vorlage, daß ausdrücklich ausgespro
chen ist, daß in jeder Gemeinde Dienstleistungen 
nur nach einheitlichen Grundsätzen eingehoben 
bzw. vorgeschrieben werden können. Ferner ist der 
Grundsatz festgehalten, daß nur der Betrieb in einer 
Gemeinde und nur mit jenem Teil herangezogen 
werden kann, der auch in der betreffenden Ge
meinde liegt, wie auch die Leistungspflicht der phy
sischen Personen vom Wohnsitz abhängig ist. 
Sollte also ein Betrieb, sei es ein landwirtschaft
licher Betrieb, sich auf mehrere Gemeinden er
strecken, so kann nur jener Teil zur Bemessung 
herangezogen werden, der eben in der betreffenden 
Gemeinde liegt. Desgleichen ist bei gewerblichen 
Betrieben, falls Filialbetriebe oder auswärtige Nie
derlassungen bestehen, immer nur jener Teil für 
die Bemessung heranzuziehen, der in der betreffen
den Gemeinde liegt. Mit diesen Grundsätzen er
achtet der Gemeinde- und Verfassungsausschuß 
einerseits dem Gesichtspunkt des Verfassungsge
richtshofes Rechnung zu t ragen, nämlich dem Gleich
heitsgrundsatz, andererseits wird dem Gesichts
punkt Rechnung getragen, daß die Leistung ihrem 
Ausmaß nach erbringbar ist, schließlich auch der 
wirtschaftlichen Gerechtigkeit Rechnung getragen, 
daß eine Staffelung vorliegt, wonach bei größerem 
Eigentum oder höherem Gewinn und Einkommen 
auch eine höhere Leistung erbracht werden muß. 

Im Auftrag des Gemeinde- und Verfassungsaus
schusses habe ich daher den Antrag zu stellen, der 
Hohe Landtag wolle dem vorliegenden Entwurf 
einer Neufassung des § 57 der Gemeindeordnung 
Gesetzeskraft verleihen. 
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3, Präsident Dr. Stephan: Die sehr grundlegenden 
Ausführungen des Herrn Bericherstatters können 
uns t rotzdem nicht davon überzeugen, daß die No
vell ierung des § 57 der Gemeindeordnüng zu Recht 
besteht. Die Ursache dieser Hand- und Zugdienst
leistungen, „Dienstleistungen", wie sie jetzt heißen, 
l iegt vor allen Dingen in dem Gefälle, das zwischen 
dem Einkommen der Landbevölkerung einerseits 
und dem der Stadtbevölkerung anderseits liegt. 
Schon die Herauslassung der Gemeinde Graz aus 
den Hand- und Zugdiensten bedeutet — ganz ne
benbei bemerkt — eine Ungleichheit vor dem Ge
setz, weil ja ca., 220.000 Grazer anders behandelt 
werden als ca. 800.000 übrige Steirer, aber ganz 
abgesehen davon deutet dies eben darauf hin, daß 
man es in Graz offenbar doch nicht so notwendig 
hat, zum Herrichten der Straßen und Brücken Hand-
und Zugdienste der Gemeindebewohner heranzu
ziehen, wie das bei Landgemeinden wirklich not
wendig sein mag. Wir s tehen auf dem Stand
punkt — und das ist schon im Ausschuß zum Aus
druck gebracht worden —, daß trotz der gegen
teiligen Meinung des Herrn Berichterstatters es 
sich beim vorliegenden Gesetzesteil tatsächlich um 
ein Relikt aus der Vergangenheit handelt, das ab
geschafft hä t te werden müssen. Wenn es aber abge
schafft worden wäre, wäre sicherlich schon inzwi
schen den verschiedenen Gesetzgebern etwas Bes
seres an seiner Stelle eingefallen. Es handel t sich 
im wesentlichen ja doch um ein Steuergesetz, ein 
Steuergesetz, das nur dadurch bemäntel t werden 
soll, daß es sich angeblich um Dienstleistungen han-
delt, Um Dienstleistungen kann es sich aber doch 

nur in bezug auf physische Personen handeln, da 
beispielsweise, unserer Meinung nach, eine juri
stische Person eine Dienstleistung selbst nicht voll
bringen kann. Es ist zwar der Stellvertreter vorge
sehen oder — und darauf kommt es j a schließlich 
heraus — der Ersatz durch Geldleistungen, aber 
das sind Kannbestimmungen; ich k ann mich ver
treten lassen, und ich kann durch Geld ablösen, d. h. 
aber nicht, daß ich muß. Wenn ich nun als physische 
Person zu 50 Tagesschichten verurteil t werde (Abg. 
B a m m e r : „Sie sind auch ein Großgrundbesit
zer!") so werde ich zwei Jahresurlaube aus mei
nem derzeitigen Beschäftigungsyerhältnis brauchen 
und dann noch nicht die Dienstleistungen leisten 
können, die mir vorgeschrieben worden sind. Ich 
kann zwar Stellvertreter nehmen und bezahlen, 
und ich k ann überhaupt Geld bezahlen, und darauf 
kommt es hinaus, ich kann diese bezahlten Schil
linge interessanterweise nicht von meinem Einkom
men absetzen, denn das wird ja dann von der Fi
nanz folgerichtig — das Land behauptet , es sei 
keine Steuer — abgelehnt, ich kann es also nicht 
absetzen. Ich muß von meinem Privat.einkomme.n 

ein Jahreseinkommen von 30.000 S hat. Ich wäre 
froh,' wenn jeder, der einen Grundbesitz mit einem 
Einheitswert von 5000 S hat, 30.000 S oder 25.000 S 
Jahreseinkommen hätte. Also hier scheint man auch 
nicht absolut davon ausgegangen zu sein, daß die 
Gleichheit hergestellt werde, ganz abgesehen da
von, daß ja aus dem Gesetz bzw. aus der Neufas
sung des Paragraphen gar nicht hervorgeht, von 
welchem Zeitpunkt oder zu welchem Zeitpunkt das 
Einkommen oder der Gewinn — wenn es sich um 
einen Gewerbebetrieb handelt — festgestellt wird. 
Denn, nehmen wir an, die Hand- und Zugdienste 
werden jetzt bei der Budgeterstellung der Ge
meinden vorgeschrieben. Der Herr Maier hat vori
ges Jahr eine Steuervorschreibung bekommen auf 
Grund seines Bekenntnisses vom Jahre 1961 von 
27.000 S. Ist nun das Einkommen zugrundezulegen, 
das dieser Steuervorschreibung zugrundeliegt oder 
ist, wenn vom vorigen Jahr eine Steuervorschrei
bung nicht vorliegt, das vom vorvorigen Jahr zu-
gründezulegen oder ist das Einkommen des Jahres 
1961, das möglicherweise noch gar nicht feststeht, 
zugrundezulegen? Es müßte also doch — bitte, wir 
sind ja an und für sich gegen die ganze Vorlage — 
aber, wenn sie schon genau ausgearbeitet wäre, 
drinstehen, welcher Zeitpunkt für das Einkommen 
bzw. den Gewinn maßgebend ist. Denn es wird so 
und so oft vorkommen, daß ein Steuerpflichtiger 
erstens für die Legung des Bekenntnisses einmal 
einen Aufschub bekommt, zweitens gegen eine 
Steuervorschreibung Einspruch erhebt und dabei 
eben Zeiträume vergehen, die e inen Unterschied in 
der Beurteilung der Grundlage dieses Paragraphen 

ergeben. Das kann 2 bis 3 J ahre dauern. Wir sind 
ferner der Meinung, daß auch die Vorschreibung 
von Diensleistungeh in der österreichischen Verfas
sung an und für sich kaum Deckung finden dürfte. 
Wir glauben, daß auch diese Formulierung, wie sie 
jetzt vorliegt, früher oder später einem Einspruch 
nicht, wird s tandhalten können und daß es neuer
lich beim Verfassungsgerichtshof zu einer Aufhe
bung . dieses Paragraphen kommen wird. Es haben 
übrigens auch maßgebende Faktoren der anderen 
Parteien dieser Meinung schon kurz und leise Aus
druck gegeben, haben aber gemeint, daß das ja dann 
doch wieder 2 Jahre dauern würde und dann oder 
bis dorthin wären j a die Gemeinden mit ihren We1-
gen und Brücken in Ordnung. Das glauben wir nun 
nicht. Wer . die Verhältnisse in den Xandgemeinden 
draußen kennt, wird wissen, daß das in 2 Jahren 
nicht zu beheben ist, was oft in Jahrzehnten ver
säumt worden ist. Wir sind der Meinung, daß es 
notwendig wäre, hier auf andere Art und Weise 
Abhilfe zu schaffen r-und ich-werde später-darauf-
zurückkommen und werde Ihnen unsere Meinung 

-zu diesen Diiiyen bekdiinlyebeu. Die Wege und: 
Brücken draußen in unseren Gemeinden — man 
hat sich ja jetzt darauf beschränkt, früher waren 
die Hand- und Zugdienste auch noch für andere 
Dinge möglich — müßten nach unserem Dafürhalten 

1. durch eine andere Verteilung der Bedarfsbe
deckungsmittel gebaut werden — ich weiß, daß dort 
und da selbstverständlich und begreiflicherweise 
Widerstände gegen eine Neuvertei lung der Bedaffs-
dedümgsmittel bestehen und daß vielfach sogar 

der Gemeinde diese 50 Tagesschichten ersetzen, da 
es mir physisch unmöglich ist, diese zu leisten. Es 
wird auch einer Aktiengesellschaft, die eine ju
ristische Person ist, unmöglich sein, diese Leistun
gen praktisch physisch zu erbringen. 

Der Gleichheitgrundsatz scheint uns auch bei der 
Staffel verletzt. Denn es wird doch niemand be
haupten wollen, daß ein Eigentümer eines, Grund
stückes, das einen Einheitswert von 5000 S hat, 
tatsächlich mit einem Mann •gleichzusetzen ist, der 
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das der einzige Grund war, daß man diesem Ge
setz zugestimmt hat —; 

2. müßte man unter Umständen im Finanzaus
gleichsgesetz dafür sorgen, daß durch eine ent
sprechend andere Verteilung, beispielsweise der 
Mineralölsteuer, auch für die Gemeindewege und 
die Gemeindebrücken entsprechende Abzweigungen 
an die Gemeinden gemacht werden; es wäre mög
lich, 

3. eine Novellierung des Straßenerhaltungsge
setzes vorzunehmen und darin irgendwelche Mög
lichkeiten vorzusehen; es wäre möglich, auf dem 
Weg über eine Brückenbau- oder Wegebaugenossen
schaft — wie man das ja bei Wasserbaugenossen
schaften und anderen Dingen macht — irgendwie 
durch die Beihilfe von Bund und Land zu einer Er
richtung der notwendigen Verkehrsbrücken und 
-wege zu kommen; es wäre möglich, den Güter-
wegbau und Forstaufschließungswegbau zu forcie
ren und auf diese Art und Weise zu Wegen und 
Brücken zu gelangen. Und es ist schließlich das 
auch vom Berichterstatter e rwähnte freiwillige Tun 
der Gemeindemitglieder nicht hintanzusetzen, die 
ja selbstverständlich gerne dann, wenn es sich um 
die Deckung ihres Bedarfes handelt, sich freiwillig 
zusammenschließen, um irgend e twas in dieser Hin
sicht zu tun. Wir sind uns klar, daß allein der frei
willige Zusammenschluß es nicht ermöglichen 
würde, diese Summen, die dazu notwendig sind — 
es soll sich dem Vernehmen nach um 19 bis 20 Mil
lionen Schilling im Jahr in der Steiermark han
deln —, aufzubringen, es wird aber sicherlich mit 
freiwilligen und mit den angegebenen und absolut 
nicht erschöpfend angegebenen Maßnahmen mög
lich sein, dort und da die Dinge so zu regeln, daß 
auch auf dem Lande draußen ein Verkehr geschaf
fen wird und ein Verkehr ermöglicht wird, wie er 
eben im 20. Jahrhunder t als zeitgemäß empfunden 
werden kann. Daß, wie ich eingangs erwähnte, das 
Einkommensgefälle, das Lebensstandardgefälle vom 
Land zur Stadt oder, besser gesagt, von der Stadt 
zum Land, so groß ist, ist nicht Schuld derer, die 
jetzt Hand- und Zugdienste leisten müssen. Es ist 
die Schuld derer, die zuwenig dafür beitragen, daß 
die Landbewohner in den entsprechenden Stand ge
setzt werden, von sich aus oder durch staatliche 
Hilfe oder durch die Hilfe des Landes ihre Wege in 
einen, dem modernen Verkehr angemessenen Zu
stand zu versetzen. Es wird ja schließlich auch sonst 
aus sozialen Gründen dort und da vom Staat, vom 
Bund, Land und den Gemeinden einiges getan, sei 
das der Wohnungsbau, seien das Sportstätten uiid 
ähnliches, warum sollten nicht auch. Bund und Land 
die Möglichkeit finden, durch ein eigenes Gesetz, 
wenn notwendig, sicher aber über Finanzausgleich 
und andere Regelungen dafür Sorge zu tragen, daß 
in den Landgemeinden ohne Hand- und Zugdienste 
oder Dienstleistungen Wege und Brücken geschaf
fen werden, wie sie der Zeit entsprechen. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abg. 
Leitner. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Leitner: Meine Damen und Herren! Dem 
Steiermärkischen Landtag liegt heute ein Geset
zesantrag vor, der schamhaft „Dienstleistungen", 

§ 57, bezeichnet wird. In Wirklichkeit beinhaltet 
dieses Gesetz eine aus dem Mittelalter übernom
mene Form des Robots und weiters1 e ine Weiter
entwicklung der bis vor kurzem geltenden soge
nannten Hand- und Zugdienste, die bekanntlich 
vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig 
aufgehoben wurden. Den Regierungsparteien im 
Landtag ist es nach monatelangem Bemühen gelun
gen, dem alten Robot ein neues Mäntelchen um
zuhängen und natürlich nur um der Gerechtigkeit 
willen, wie auch der Herr Antragsteller schon ge
sagt hat, nur deswegen wird jetzt der Robot auf alle 
ausgedehnt, auch auf Arb.eiter, Angestell te und 
Freischaffende, die bisher von den Hand- und Zug
diensten verschont waren. Dafür wird die Belastung 
für die Reichen, das sind die Großbauern, die Groß
grundbesitzer, die großen Gewerbetreibenden und 
Unternehmer, wesentlich herabgesetzt. Das gehört 
eben zur „Gerechtigkeit", wie man sie von den 
Regierungsparteien in Österreich versteht. Zu sol
chen „Dienstleistungen" können in allen Gemein
den, außer Graz, mit wenigen Ausnahmen alle Per
sonen ab dem 18. Lebensjahr, Frauen bis zum 
60. Lebensjahr und Männer bis zum 65. Lebensjahr 
zur Errichtung, Instandhaltung und Erhaltung von 
Straßen und Brücken sowie zur Beseitigung von 
Folgen, die- aus Naturkatastrophen herrühren, her
angezogen werden. Vorgeschrieben ist für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe mit einem Einheits
wert von 5000 S bis 8000 S je eine Tagesschicht und 
für je weitere begonnene 8000 S Einheitswert immer 
wieder eine weitere Tagesschicht, Betriebe, Unter
nehmungen und juristische Personen mit einem 
steuerpflichtigen Jahresgewinn von 20.000 S bis 
30.000 S müssen eine Tagesschicht und für je wei
tere 8000 S noch eine Tagesschicht mehr leisten. 
Arbeiter, Angestellte und Freischaffende müssen 
ebenfalls bei einem steuerpflichtigen Jahreseinkom
men von 20.000 S bis 30.000 S je eine Tagesschicht 
leisten und für je weitere begonnene 8000 S steuer
pflichtigen Jahreseinkommens eine weitere Tages
schicht dazu leisten. Die Zahl der Tagesschichten — 
das hat der Antragstel ler ebenfalls schon gesagt 
darf 50 nicht überschreiten und wird ab dem 3. Kind 
und für jedes weitere Kind um je eine halbe Tages
schicht ermäßigt. Die Dienstleistungen können auch 
als Abgabe in Form von Geld abgelöst werden. Die 
ÖVP und die SPÖ in diesem Landtag behaupten, 
daß die Gemeinden, besonders die k leinen Ge
meinden, die 19.000 km Straßen und Wege in der 
Steiermark zu betreuen haben, ohne diese Dienst
leistungen, ohne diesen Robot nicht in der Lage 
wären, den Gemeindestraßen- und Wegebau im 
jetzigen Ausmaß aufrechtzuerhalten und des
wegen wäre dieses Gesetz notwendig. Rund 350 Ge
meinden, so wurde berichtet, benützten bisher das 
Gesetz über Hand- und Zugdienste, und ebenfalls 
nach Berichten wurden für diesen Zweck jährlich 
ungefähr 20 Millionen Schilling aufgebracht und 
vorgeschrieben. Nicht weniger als 13.000 Kilometer 
Straßen und Wege harren also noch des Ausbaues, 
wenn man weiß, daß 6000 km Straßen bereits aus
gebaut worden sind. Woher aber soll man die 
Mittel für den Straßen- und Wegebau nehmen, der 
für die Erweiterung und Verstärkung des Wirt
schaftslebens, des Fremdenverkehrs, der Aufschlie-



ßung und der Zubringung, aber auch besonders auf 
Grund der immer stärker werdenden Motorisie
rung von größter wirtschaftlicher Bedeutung ist. 
Wie die. Mittel'für diesen Wege-, Straßen- und 
Brückenbau aufgebracht werden sollen, darüber gibt 
es zwischen mir als Vertreter der •Kommunistischen 
Partei und den Abgeordneten der Regierungspar
teien einen großen Gegensatz. (Zwischenruf: „Gott 
sei Dank!") Die beiden Regierungsparteien stehen 
auf dem Standpunkt, daß für den Ausbau der Ge
meindestraßen, -wege und -brücken in erster Linie, 
die in den Gemeinden wohnenden Gemeindebürger 
aufzukommen hätten, und zwar durch Robot- oder 
Geldleistung. Nur dann, wenn diese Bedingung er
füllt ist, kann die jeweilige Gemeinde an das Land 
herantreten um Bedarfszuweisungen für diese 
Zwecke. Die ÖVP und die SPD verlangen damit 
nicht mehr und nicht weniger als eine zusätzliche 
Abgabe oder Steuer. Es hat den Anschein, daß ihnen 
die Arbeiter und Angestellten und die kleinen Ge
werbetreibenden und Kleinbauern noch immer in 
Österreich und auch in der Steiermark zuwenig 
Steuern bezahlen. 

Der Herr Landeshauptmann Krainer hat unter 
anderem bei einer Ausschußsitzung gesagt: „Der 
Landtagsabgeordnete Leitner, der macht es sich 
leicht, er ist gegen die Annähme des Röbotgesetzes, 
er hat ja keine Verantwortung zu tragen." (LH. 
K r a i n e r : „Ich habe Dienstleistungen gesagt") 
'Nein, wir Kommunisten machen es uns nicht leicht, 
Sie machen es sich leicht. Sie wälzen alle Lasten 
oder den Großteil der Lasten auf die Kleinen ab. 

Verfügung zu stellen, dieselben Koalitionsparteien 
weigern sich auch, von.den Gemeinden einen Teil _ 
der Straßen abzunehmen. 

Während der Beratungen im Ausschuß — das 
wurde hier schon von meinem Vorredner ange
deutet — drohte die ÖVP der SPÖ (Gelächter) mit 
einer noch ärgeren Verschlechterung des Vertei
lungsschlüssels bei den Bedarfszuweisungen und mit 
einernoch größeren Benachteiligung der Industrie
gemeinden, wenn die SPÖ sich weigere, den von der 
ÖVP im neuen Robotgesetz vorgeschlagenen Grund
sätzen zuzustimmen. 

Weder von Seite der ÖVP noch von Seite der 
SPÖ . . . (Zwischenrufe: „Die SPÖ kommt ja auch aus 
Österreich!") Das müssen Sie immer wieder bewei
sen, denn da sind so verschiedene Herren und ver
schiedene Parteien, die schon auf das „ö" ver
gessen haben und dafür ein „D" gesetzt haben. 
(Abg. S e h e e r : „Hart oder weich?") Aber die 
Kommunisten haben bewiesen, daß sie Österreicher 
sind. Weder von Seite der ÖVP noch von Seite der 
SPÖ wurde bei den Ausschußsitzungen auch nur 
mit einem' Wort, die Notwendigkeit der Änderung 
des Finanzausgleiches erwähnt. Es wurde auch nicht 
von einer Änderung der Verteilung der Mineral
ölsteuer gesprochen, obwohl diese Herr Landes
hauptmann Krainer in aller Öffentlichkeit ge
fordert hat. Anscheinend sind diese Erklä
rungen in der Öffentlichkeit für den Ausschuß 
nicht genügend sachlich, weil diese Erklärun
gen zweifellos hur Agitation sind und zum Wähler
fang dienen. Das Gesetz über die neue Form des 

Wir Kommunisten aber fühlen uns yeyenübei dei Robots, das, umgerediueL, füi die Arbeiter und An-
werktätigen Bevölkerung, aber ganz besonders ge
genüber den Arbeitern und Angestellten verant
wortlich. Deshalb treten wir ja gegen diese neue 
Belastung auf und machen geeignete Vorschläge. 
Wir sehen einen Weg, der, wenn er gegangen 
würde, zu keinen zusätzlichen Belastungen der Ge
meindebevölkerung führen würde und außerdem 
zu einem, wesentlich verstärkten Ausbau der Stra
ßen, Wege und Brücken in den verschiedenen Ge
meinden führen würde. In der Steiermark gibt es 
23.700 km Straßen und Wege, davon sind 19.0,00 km 
oder 80% in der Verwaltung der steirischen Ge
meinden. Nur 1500 km oder nur 6°/» der Straßen in 
Steiermark werden vom Bund verwaltet bzw. be
treut. Etwas mehr davon oder 3200 km oder 13% 
sind Landesstraßen. Diese Zahlen, glaube ich, be
weisen, daß der Ausbau und die Erhaltung der 
Straßen und Wege in Steiermark vor allem den Ge
meinden, jenen Teilen unseres Staatswesens, auf
gehalst wird, die bekanntlich zu den finanziell 

_schwäffaslen^_ejTÖxeri. Wir .sdilagen^vojridaß^BuncL 
urid Land, so wie es immer wieder viele Gemeinden 

Ten, wichtige Gern 

umgerectmei, im uie Arbeiter um 
gestellten eine monatliche Belastung von 5 bis 25 S 
ca. ergibt, paßt unserer Meinung nach in die scharf
macherischen Pläne der Reformer, die bekanntlich 
in der Steiermark den Ton angeben. Es entspricht 
ihren Grundsätzen der weiteren Belastung der Ar
beiter und Angestellten und der Entlastung derer, 
die bezahlen könnten, nämlich der Reichen. Bisher 
wurden diesen großen Besitzern und großen Unter
nehmern bis zu 160 — ich habe auch sogar noch 
höhere Ziffern gehört — Tagesschichten vorge
schrieben. Durch das neue Gesetz werden zwar 
alle Arbeiter und Angestellten zur Robotleistung 
herangezogen, dafür wird den großen Unternehmern 
usw. ihre Dienstleistung von 160 auf 50 Tages
schichten herabgesetzt. 

Durch dieses Gesetz hofft die ÖVP auch dem 
Wunsch der Gemeihdeh" nach einer Änderung des 
Finanzausgleiches entgegenzutreten und auch solche 
Gemeinden, die den Robot bisher nicht beansprucht 
haben, zu zwingen, den Robot auch in ihrer Ge
meinde einzujüteeh,-^wl^rig€nfalis-sle—mit-] 
Bedarfszuweisungen rechnen können. Vom, Stand-

heantragen, wichtige Gemeindestraßen-ln-Iande^—punktder „Reformer" ist dar^St^rtz-^in gutes Ge-
bzw. in Bundesverwaltung übernehmen. Damit 
würde die offensichtlich ungerechte Verteilung der 
Straßen und der Lasten- beseitigt werden. 
.'• Aber dieselben Koalitionsparteien, die sich wei
gern, die Aufteilung des Steuerschlüssels im 
Finanzausgleichsgesetz so zu ändern', daß den Ge
meinden auch die Möglichkeit gegeben wird, unter 
anderem ihre großen Aufgäben — und dazu ge
hören zweifellos, die Straßen- und Brückenbau-
ten — zu erfüllen, entsprechende Geldmittel zur 

setz. Aber wieso tritt auch die SPÖ für diesen Ro
bot ein? Das vorliegende Gesetz kann nur beschlös
sen werden, weil die SP . . . (Zwischenrufe: „Ö".) 
, . .wie schon so oft, auch diesmal ihre Zustimmung 
zu diesem Gesetz-gibt. Wenn sie wollte, würde 
das Gesetz über den mittelalterlichen Robot fallen. 
Wenn die S P . . . (Zwischenruf: ,,Ö'\) . . . wollte, 
müßte der Bund ein anderes Finanzausgleichsgesetz 
beschließen. Wenn die SP wollte, wäre es auebmög--
lieh, daß die Verteilung der im der Steiermark und 
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in anderen Ländern vorhandenen Straßen anders, ge
rechter, vorgenommen werden würde. Aber die SP-
Führung will nicht, sie begnügt sich mit kleinen, 
nicht ins Gewicht fallenden Abänderungsvorschlä
gen, während die ÖVP ihre Grundsätze durchsetzt. 

Würden meine Vorschläge durchgeführt . . . (Ge
lächter.) (Abg. B a m m e r : „Dann brauchen wir 
keinen Landtag mehr!") . . . dann könnte man auf 
den Robot, der in diesem Gesetz schon 100 Jahre 
alt ist und aus der Zeit des Mittelalters und 
der dunklen Reaktion stammt, verzichten, dann 
wäre es nicht notwendig, weite und breite 
Schichten der arbeitenden Bevölkerung in die
ses Gesetz einzubeziehen, dann hätten auch die 
Gemeinden mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, 
und dann würden sich die Straßen in den Gemein
den in einem wesentlich besseren Zustand befinden. 
(Landerat S e b a s t i a n : „In Rußland machen das 
die Sträflinge in den Straflagern, die brauchen den 
Robot nicht und auch keine Gemeindeordnung.") 
Das lesen Sie nur in Ihrer „Neuen Zeit". (Landes
rat S e b a s t i a n : Ich war als Gefangener dort 
und habe mit denen gearbeitet.") Die „N(eue Zeit" 
lügt ununterbrochen. (Landesrat S e b a s t i a n : 
„Ich erzähle Ihnen was davon.") 

Ein neues Gesetz dürfte nicht den alten Robot 
weiterschleppen oder gar noch ausdehnen, wie dies 
jetzt geschieht, sondern müßte sich ausdrücklich nur 
auf den Einsatz bei Katastrophen und Elementar
ereignissen beschränken, wie z. B. bei Brand, Über
schwemmungen, Schneeverwehungen usw. Da dies 
alles nicht der Fall ist, ist es mir nicht möglich, 
diesem Gesetz meine Zustimmung zu geben. (Zwi
schenrufe: „Leider.") 

Präsident: Weiters hat sich zu Wort gemeldet 
Herr Abg. Karl Lackner. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Karl Lackner: Hoher Landtag! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Als sogenannter Bürgermeister 
einer Hand- und Zugdienstgemeinde (LH. K i a i -
n e r : „Dienstleistungsgemeinde.") — Dienstlei
stungsgemeinde — möchte ich ebenfalls ein paar 
Worte sagen. Seit dem Jahre 1862 sind die Gemein
den berechtigt, Hand- und Zugdienste oder Dienst
leistungen einzuheben. Das waren Maßnahmen, die 
in der damaligen Zeit durchaus berechtigt waren, 
weil damals die Gewerbetreibenden und Bauern 
vorwiegend die praktischen Nutznießer dieser Stra
ßen waren. Aber im Laufe des letzten Jahrhunderts 
haben sich die Verhältnisse grundlegend geändert, 
so daß diese Dienstleistungen doch einen ganz leich
ten mittelalterlichen Geschmack haben. Man müßte 
sie eigentlich abschaffen. (Abg. S c h e e r : „Bra
vo!") Der Herr Präsident Stephan hat schon ver
schiedene Mängel aufgezeigt und es ist uns be
wußt, • daß das nicht richtig ist, und zwar deshalb, 
weil nur die finanzschwachen Gemeinden diese 
Hand- und Zugdienste zu leisten haben und die
jenigen Menschen, die das Glück haben, in besser 
oder gut situierten Gemeinden zu leben, brauchen 
das nicht leisten. (Abg. S c h e e r : „Ja eben, wo 
ist die Gleichheit vor dem Gesetz?") Wenn der 
Herr Präsident Stephan gesagt hat, daß die Ge
meinden sehr viel versäumt haben, so ist das nicht 
richtig. Nicht nur in unserer Heimat wurde seit 1945 

große Aufbauarbeit geleistet, sondern auch jede 
einzelne Gemeinde, und zwar die finanzschwachen 
Gemeinden, haben ebenfalls Großes geleistet. Aber 
es war nicht möglich, auf Grund der geringen Ein
nahmen alle diese Erfordernisse durchzuführen. 
Wir können daher auf diese Hand- und Zugdienste 
eben leider nicht verzichten, wenn die Gemeinden 
den Anforderungen des Ausbaues der Gemeinde-
wege nachkommen sollen. Es kostet eben 1 km Ge
meindeweg 200.000 S. 

Der Herr Abg. Leitner hat gesagt, wir haben 
19.000 km. Wir haben aber 26.000 km Gemeinde
straßen, Herr Abg. Leitner. Demgegenüber haben 
wir 3200 km Landes- und 1300 km Bundesstraßen. 
Und es ist richtig, ein Großteil dieser Gemeinde
straßen ist noch gar nicht richtig ausgebaut. Wenn 
der Herr Abg. Leitner gesagt hat, er würde vor
schlagen, daß diese Gemeindestraßen der Bund oder 
das Land übernimmt, dann muß ich sagen, Herr 
Abgeordneter, Sie haben unseren Herrn Landes
hauptmann Udier in seinen Sorgen noch nicht rich
tig gehört, wenn über diese Probleme gesprochen 
worden ist. Wir haben für die bestehenden Landes
straßen zu wenig Mittel, und wenn man aus diesen 
Gemeindestraßen auch noch Landesstraßen macht, 
dann haben wir halt Landesstraßen, auf denen man 
nicht fahren kann. Es ist eben meiner Meinung nach 
notwendig, daß man zur Selbsthilfe schreitet, wie 
man das auch bisher praktiziert hat, und das hat 
sich auch immer bestens bewährt. Freilich haben 
wir auch gehofft und wir fordern das auch weiter 
daß aus der Mineralölsteuer entsprechende Mittel 
beigeschossen werden, damit eben allmählich diese 
Dienstleistungen abgebaut werden können. 

Wenn der § 57 in seiner alten Fassung beein-
sprucht worden ist, so ist das sicherlich verständ
lich, weil ja heute alle, ob Selbständige oder Un
selbständige, diese Straßen benützen und, wenn 
schon Hand^ und Zugdienste oder Dienst- und Sach
leistungen erbracht werden müssen, dann müssen 
eben alle mithelfen. Die schönste Gegend ist heute 
fast wertlos, wenn man nicht mit dem Auto hin
fahren kann. Dies trifft hauptsächlich in den Frem
denverkehrsgemeinden zu. überall wird die Frage 
laut: „Kann man dorthin fahren? Was sind dort für 
Straßen?" Ist die Befahrung mit Autos nicht mög
lich, so werden diese Gemeinden früher oder später 
sicherlich zurückbleiben. Es ist heute schon so, daß 
man sagen kann, wandern ist nicht mehr des Mül
lers Lust, weil sogar der Müller heute mit dem 
Auto fährt. Deshalb ist es notwendig, daß alle mit
helfen, diese Gemeindestraßen auszubauen. Wir 
müssen aber, das möchte ich besonders betonen, 
wirklich bemüht bleiben, daß doch wenigstens in 
Zukunft aus der Mineralölsteuer Beiträge geleistet 
werden, damit diese Hand- und Zugdienste kein 
bleibender Zustand sind. 

Es ist erstaunlich, was bisher die finanzschwa
chen Gemeinden geleistet haben. Es muß voll an
erkannt werden, und es ist erstaunlich, mit welch 
großem Fleiß und Eifer heute noch trotz der Über
lastung der Landbevölkerung draußen beim Wege-
und Straßenbau mitgeholfen wird. Es hat kein Bür
germeister eine Freude mit diesen Dienstleistungen, 
sicherlich auch nicht die Betroffenen, aber aus der 
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Not heraus müssen wir eben dieses Gesetz wieder 
; beschließen. [Allgemeiner Beifall.) 

Abg. Bammer: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Berichterstatter Dr. Kaan hat sehr ausführ
lich über die Neuformulierung der Dienstleistungen 
in der steirischen Gemeindeordnung gesprochen." 
Ich darf nun namens der Sozialistischen Fraktion 
zu dieser Gemeindeordnungsnovelle einiges hinzu
fügen. War früher und in den Zeiten, die weit zu
rückliegen, das vorwiegende Interesse an befahr
baren Wegen stärker bei den Grundeigentümern, 
Gewerbetreibenden und Fahrzeugbesitzern, die ja 
einen relativ kleinen Personenkreis umfaßt haben, 
so hat sich ohne Zweifel in den letzten 10 Jahren 
ein Wandel im Interesse an anständigen. Straßen 
und Wegen und Brücken bis in die kleinsten Ge
meinden des Landes vollzogen. Ich möchte diesen 
Wandel mit einigen-Ziffern unterstreichen. In den 
9 Jahren seit 1953, als die letzte Neuordnung der 
Hand- und Zugdienste in der Steiermark gesetzlich 
beschlossen wurde, ist die Zahl der Personenkraft
wagen in Österreich von 74.500 auf 475.000 gestie
gen. (LR. W e g a r t : „Ist das in Ungarn und in 
Rußland auch so?") Das zeigt also, daß sich nicht 
nur der Lebensstandard wesentlich geändert hat 
und auch die Bedürfnisse der Menschen wesentlich 
andere geworden sind, das zeigt im besonderen, 
daß das Interesse an anständigen Straßen, Wegen 
und Brücken nunmehr bei einem viel größeren Teil 
.der österreichischen und der steirischen Bevölke
rung erweckt worden ist. Ich möchte Sie nicht mehr 
lange mit Ziffern aufhalten, aber sie scheinen doch 
für die Beurteilung der Wegeverhältnisse notwen
dig. Insgesamt ist die Zahl der Kraftfahrzeuge vom 
Jahre 1953 mit 371.000 auf über 1 Million im Jahre 
1961 gestiegen. Ich glaube, diese beiden Zahlen, 
gegenübergestellt, zeigen schon sehr deutlich, in 
welch großem Ausmaß sich die Verkehrsverhält
nisse verändert haben. Es ist eine Verdreifachung 
der motorisierten Fahrzeuge festzustellen. Diese 
Änderung, die zweifellos auch den Personenkreis 
erfaßt, und nicht andere Überlegungen, Herr Abge
ordneter Leitner, haben die sozialistischen Abge
ordneten im Ausschuß auch bewogen, an einer ge
rechtfertigten, und wie wir glauben auch, sozial und 
wirtschaftlich vertretbaren Neuregelung der Dienst
leistungen in der steirischen Gemeindeordnung mit
zuwirken. 

10 Vorschläge, ganze Auswechslungen zu dieser 
Novelle, sind erfolgt. Viele Wochen wurde gründ
lieh in dieser Frage diskutiert und beraten. Wir 
dürfen aber, nachdem es sich im wesentlichen -— 
und^aTKinäa^r^HniiTte^chon fretimt-^Tiradi^ Meinen 
und kleinsten Gemeinden unseres Landes handelt, 

~die~ijisher mit Hand-und Zugdiensten ihre Straßen-
uiid Brückenverhältnisse verbessert haben, feststel
len, daß auch in diesen kleinen und kleinsten Ge
meinden Pendler, Arbeitnehmer, wohnhaft sind, die 
über, wenn auch bescheidene, Fahrzeuge verfügen, 
mit denen sie 'ihren Arbeitsplatz aufsuchen 
und die deshalb in ihrem eigenen - Interesse 
anständige Straßen und Wege anstreben und 
— da in den kleineren Gemeinden, das Zusam
mengehörigkeitsgefühl größer ist — zweifel
los auch eher bereit sind, in diesen kleinsten 

Gemeinden nicht hur selber Hand anzulegen, son
dern.'Leistungen.-zu vollbringen, damit diese -Wege 
instandgesetzt werden können. Wer hat bisher von 
dieser Möglichkeit der Gemeindeordnung, des § 57 
dieser Gemeindeordnung, Gebrauch gemacht? Hier 
liegen nur sehr unvollständige Übersichten vor. Es 
wurde sehr oft darüber im Ausschuß diskutiert, und 
wir haben zuletzt die Auskunft erhalten, daß es 
jährlich etwa 250 bis 300 steirische Gemeinden 
waren, insgesamt aber in den letzten 10 Jahren 
etwa 500 von den rund 850 steirischen Gemeinden 
überhaupt, die Hand- und Zugdienste angewendet 
haben. Diese vorgeschriebenen Leistungen hatten 
einen Wert von ungefähr 18 bis 20 Millionen Schil
ling; wobei amtlich eine genaue Zahl nicht erbring
bar war, weil ja nicht interessant ist, was vorge
schrieben, sondern was tatsächlich aufgebracht und 
im Rechnungsabschluß dieser kleinen Gemeinden, 
die Hand- und Zugdienste vorschreiben, dann tat
sächlich an Erfolg ausgewiesen wird. Es wird dieser 
Betrag wesentlich unter den vorgeschriebenen 
18 bis 20 Millionen liegen. 

Nun darf ich zu einer in diesem Hause oft disku
tierten Frage kommen: Kann man durch Neuver
teilung oder eine Änderung in der Verteilung der 
Bedarfszuweisungen hier auch verhindern und un
nötig machen, die Dienstleistungen gesetzlich zu 
fundieren? Schauen Sie, meine Damen und Herren! 
Man kann, wenn man diese Dinge demagogisch 
sieht, sehr leicht sagen, wir brauchen keine gesetzt 
liehe Regelung, wir nehmen es den einen Gemein
den weg und geben es den anderen. Dadurch würde 
zweiiellos eine Umschichtung der bisherigen Auf-
teilung der Bedarfsdeckungsmittel erzielt, aber den 
bisherigen Erfolg der Hand- und Zugdienste, der 
vielleicht mit 15, vielleich mit 16 Millionen Schil
ling bewertet werden kann, den bringt man damit 
nicht auf, auf den verzichtet man. Es wird also 
weniger geleistet werden können, weil, wenn man 
den größeren und auch den kleineren Gemeinden 
das Bisherige wegnimmt, sie ja dann weniger Mit
tel haben zur Bestreitung ihrer tatsächlichen or
dentlichen Aufwendungen in der Gemeindegeba-
rüng. 

Es ist sicher auch interessant, wenn man fest
stellt, ja, was' ist denn mit diesen vielen Millionen, 
von denen immer geredet wird, durch den sozia
listischen Gemeindereferenten in den letzten Jah
ren geschehen? Gestatten Sie mir, darauf hinzuwei
sen, daß der sozialistische Gem'eindereferent im 
Jahre 1961 etwa 28 Millionen von 66 Millionen ver
fügbar hatte und daß davon allein 11 Millionen für 
Schulbauten, Altersheime und Kindergärten, also 
für bMeuTsame~s^iäle~m 
wichtige Einrichtungen ausgegeben werden mußten 
als Zuschüsse, und 5% Millionen auch für Straßen, 
Wege, Brücken und die Behebung von Hochwasser
schäden. Dazu kommen die Beträge für die Stadt 
Graz, dann ist der Betrag von 28 Millionen nahezu 
aufgebraucht. Wenn man sagt, das nehmen wir 
weg und geben es anderen Gemeinden, dann wer
den diese Leistungen, diese Schulbauten, Alters
heime, Kindergärten, Kanalbauten und Wasserlei
tungen eben nicht vollbracht werden können. Wir 
müssen offen und objektiv sägen, daß wir in die
sem Zeitraum und zu diesem Zeitpunkt auf die 

SÖBÄSäBcSälä l^^B^^ßi^^^ 
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Dienstleistungen auch der Bewohner in diesen Ge
meinden nicht verzichten können und uns deshalb 
zur Beratung-und Beschlußfassung für diese Frage 
bereitgefunden haben. 

Wir haben sehr wohl darauf Wer t gelegt, daß 
der Kreis jener Gemeinden, die b isher schon Hand-
und Zugdienste vorgeschrieben haben, nicht sehr 
leicht erweitert werden kann. Der Berichterstatter 
hat darauf hingewiesen, daß jene Gemeinden, die 
seit dem Jahr 1953 nie Hand- und Zugdienste vor
geschrieben haben, dies nunmehr nur mit Zweidrit
telmehrheit des Gemeinderates tun können. Meine 
Damen und Herren, wenn nun in so einer Gemeinde 
wirklich eine Zweidrittelmehrheit zustande kommt, 
dann ist sicherlich ein solch eminentes Interesse für 
die ganze Bevölkerung vorhanden, weil sonst die 
Zweidrit telmehrheit des Gemeinderates, bestehend 
aus mehreren Parteien nicht zustandezubringen wäre. 
Daß in diesen Gemeinden auch bei einer Zweidrit
telmehrheit die Kommunisten nicht dabei sind, das 
haben sie ihrer eigenen Schwäche zu verdanken, 
Herr Abg. Leitner, aber nicht der Bevölkerung. 
(Heiterkeit.) Es ist aber auch im Ausschuß schon 
ausgesprochen worden, daß vielleicht doch in einem 
Zeitraum von 8 bis 10 Jahren die Bedürfnisse dieser 
k leinen Gemeinden auch auf dem Wege-, Brücken-
und Straßensektor weitestgehend normalisiert sind 
und dann auf die Handhabung dieses § 57 der Ge-
meindeordnuhg verzichtet werden kann. Und wenn 
man rein bevölkerungsmäßig jene Gemeinden be
trachtet, die bisher Hand- und Zugdienste vorge
schrieben haben, und es wahrscheinlich auch in der 
Zukunft zumindest noch einige Jahre tun wer
den müssen, so glaube ich nicht viel fehlzugehen, 
daß das vielleicht ein Sechstel, vielleicht ein Sie
bentel der ganzen steirischen Bevölkerung über
haupt ist. Es wäre ja undenkbar, in großen Städten 
Hand- und Zugdienste einzuführen bei den Bevöl
kerungsziffern und auch bei den ganz anderen Ver
hältnissen, wie sie in diesen Städten liegen. Ich 
bin auch nicht in der Lage, wie der Herr Präsident 
Stephan persönlich in die 50 Tagesschichten einge
reiht zu werden, es würden übrigens in so einer 
k leinen Gemeinde höchstens 2 oder 3 Tagesschichten 
auf Grund meines Einkommens werden, also ich bin 
nicht bei den ganz ganz Großen in der Tabelle 
h inten dran, die mit diesen fünfzig Tagesschichten 
verumlagt werden. 

Wir haben uns aber ohne Zweifel, meine Damen 
und Herren — ich darf das auch betonen —, be
müht, außer der Begrenzung des Kreises der Ge
meinden auch ein soziales Element in' diese Ge
meindeordnungsnovelle hineinzubringen. Ich darf 
daran erinnern, daß die erste Beilage Nr. 15 die 
Übernahme der Salzburger Regelung vorgesehen 
hat, die heute noch in Salzburg gilt und die vor
sieht, daß jeder Gemeinde-Einwohner, unabhängig 
von seinen wirtschaftlichen und sozialen Verhält
nissen, gleichmäßig drei Tagesschichten zu leisten 
hat . Wir haben also erklärt, einer solchen Rege
lung würden wir nie zustimmen, wir haben eine, 
g laube ich, nach den wirtschaftlichen und sozialen. 
Verhäl thissen gerechtfertigte Staffel in Verhand
lungen erreichen können und wir haben vor allem 
auch darauf Wer t gelegt, daß Familien ab dem drit

ten Kind eine Berücksichtigung dieser 'Kinderzahl 
in Form eines Absetzens von Tagesschichten-An
teilen erreichen. Das heißt also, jedes Kind ab dem 
dritten bedeutet eine halbe Tagesschicht weniger 
und führt doch auch dazu, daß eine kinderreiche 
Familie nicht gleich viel Tagesschichten zu leisten 
hat wie eine in gleichen wirtschaftlichen Verhält
nissen lebende Familie, die keine Kinder hat . Ich 
darf noch dazu betonen, daß wir uns sehr lange 
nicht bereit finden konnten, der oberen Begrenzung 
von 50 Tagesschichten zuzustimmen. Wir glauben 
heute noch, daß diese Zahl, diese Obergrenze rela
tiv willkürlich festgesetzt ist, weil man nicht sagen 
kann, es sind nur 50 Tagesschichten erbringbar, es 
kann einer aufstehen — und wir haben das ja im 
Ausschuß getan und gesagt — unserer Auffassung 
nach sind 55 oder 60 Tagesschichten für den in be
sonders guten wirtschaftlichen Verhältnissen Be
findlichen auch noch erbringbar, weil er es ja in 
Geld ablösen oder durch einen Stellvertreter er
bringen kann. Es hä t te das ermöglicht, daß wir auch 
in den unteren Einkommensgruppen eine in diesem 
Punkt e twas günstigere Regelung getroffen hätten, 
aber der Hinweis darauf, daß der Verfassungs
dienst beim Bundeskanzleramt unweigerlich erklärt 
hat, 50 und nicht mehr sind erbringbar, erscheine 
ihm als Obergrenze, ha t uns dazu bewogen, dann 
der Vorlage zuzustimmen, weil wir ja an einem Zu
standekommen dieser Regelung auch interessiert 
sind. 

Festzustellen ist vielleicht noch, daß die Tages
schicht derzeit einen Wer t von 60 S bedeutet, wenn 
also eine Tagesschicht vorgeschrieben wird, und 
wenn diese in Geld abgelöst wird, dann bedeutet 
das eine monatliche Belastung von 5 S für den be
treffenden Leistung'spflichtigen. 

Ich habe darauf hingewiesen, meine Damen und 
Herren, worauf es uns bei den sehr gründlichen 
und ausführlichen Diskussionen im Gemeinde- und 
Verfassungsausschuß angekommen ist und ich darf 
zusammenfassen, daß keine sehr wesentliche Aus
weitung des Kreises der Gemeinden, damit keine 
Hineinnahme zu großer neuer Bevölkerungsteile er
folgt, daß das soziale Element berücksichtigt wird 
und daß letzten Endes — und deshalb sagen wir 
zu dieser Gemeindeordnungsnovelle ' J a " — auch 
eine Leistungsfähigkeit im Sinne der Allgemein
heit in den k leineren steirischen Gemeinden von 
uns dadurch befürwortet wird. (Beifall.) 

Präsident: Zum Wort hat sich der Herr Landes
hauptmann Josef K r a i n e r gemeldet. Ich erteile 
es ihm. 

LH. Josef Krainer: Meine Damen und Herren! 
Dieser § 57 der Gemeindeordnung verursacht seit 
Monaten sehr ausgiebige Verfassungsdiskussionen. 
Sie können verstehen, daß wir uns natürlich auch 
die Frage gestellt haben, ob wir, nachdem der Ver
fassungsgerichtshof den § 57 der Gemeindeordnung 
aufgehoben hat, darauf bestehen sollen, diesen Pa
ragraphen wiederum zu beschließen. Es wurden 
sehr, sehr gründliche Überlegungen angestellt, die 
dazu geführt haben, diesen § 57 der Gemeindeord
nung neu auszuarbeiten und dem Landtag zur Be
schlußfassung vorzulegen. 
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: Wa^UHi? Das 4sjt I r e Frage; Wir haben nach einer 
alfen Zählung ein, Gemeinde Wegenetz von etwa 
25;<Mff:kni. Sicher sind von diesen 25.ÖÖ0 km etwa." 
,10.000; km nicht sehr bedeutend, sie haben 
also nur eine geringe Anzahl•, von Interessenten, 
würden daher eigentlich auf Grund eines Gemein-
deratsbesehlusses als Gemeindewege aufzulösen 
sein. Aber: echt sind mindestens 15.000—18.1)00 km 
Gemeindewege in, allen steirische Gemeinden vor
handen. Der Zustand der Gemeindewege, besonders 
in den entlegenen Gegenden, ist ja aus der Ver
gangenheit bekannt. Tiefe Gräben sind vorhanden, 
Fuhrwerke bleiben im Frühjahr oder bei Schlecht
wetter stecken; es war einfach eine echte und eine 
sichere Verbindung mit den Straßen des Landes 
und des Bundes über die Gemeindewege kaum zu 
erreichen. Bestenfalls in jenen Gemeinden, wo seit 
eh und je höhere Stauerleistungen, vorhanden wa
ren, dort hat man sicher auch auf die Ordnung und 
auch auf den Ausbau der Wege sehen können. 
Aber.in den kleineren Gemeinden, in den ländli
chen Gemeinden, haben die Mittel für den Ausbau 
der Gemeindewege nur selten gereicht, ja nicht 
einmal für den notwendigen Schotter zur Auffül
lung von sehr angeschlagenen Wegen. Das hat bis 
zu einem Zeitpunkt, wo also diese Wege haupt
sächlich mit Ochsen- oder Pferdegespann befahren 
wurden, keine entscheidende Rolle gespielt. Im 
Augenblick der Motorisierung aber, und zwar der 
Einführung des Traktors und auch der Autos, öder 
überhaupt in dem Zeitpunkt, als man versucht hat, 
die Produkte des Bauern direkt vom Hof weg mit 
Lastwagen abzuführen, ist das Wpgehan-PrnKl^m 

nunmehr zu bekehlieißenden, Diertötreisiaangen.; EVist 
iätwa so, daß diepHalftedura]; öf fergehe Mittel, jejne 
weitere Hälfte durch Gemeindemittel und durch 
Dienstleistungen aufgebracht werden können. Es ist 
daher damit zu rechnen, daß insgesamt 75 Millionen 
Schilling jährlich für Gemeinde- und Güterwege ver
baut werden. Die Frage, ob man mit einer Umsehich-
tung der Bedarfszuweisungsmittel den Gemeinde
wegbau für die Zukunft sichern, kann, muß damit 
beantwortet werden, daß das nicht ausreichen würde, 
daß das noch zu wenig wäre. Es ist aber das Bedürf
nis auch ein sehr großes. Alle jene Herren dieses 
Hauses, die Befürchtungen haben, daß die Bevölke
rung sehr erbost seih wird über diese zu beschließen
den Dienstleistungenjtann ich beruhigen, das ist be
stimmt nicht der Fall, Dieses Gesetz ist ein Ermäch
tigungsgesetz an die-Gemeinden, und die Gemeinde
väter werden jederzeit- sehr verantwortungsbewußt 
entweder beschließen, daß die Dienstleistungen vor
geschrieben werden, oder sie werden sich auch mit 
freiwilligen Leistungen begnügen, wie beispiels
weise im Schulbau und beim Bau svon Sportplätzen, 
wo ständig freiwillige Leistungen erbrächt werden, 
und auch beim Wegebau. Die ländliche oder über
haupt die gesamte Bevölkerung ist keineswegs ab
weisend gegen Leistungen, wenn sie sichtbar not
wendig sind und wenn der Gemeinderat bzw. der 
Bürgermeister es versteht, den Leuten das entspre
chend vorzutragen oder schmackhaft zu machen. Es 
ist in absoluter Leistungswille vorhanden und da
her ein politisches Luftgeschäft, lieber Kollege Dr. 
Stephan, wenn Sie meinen, Sie müssen gegen den 
§ 57 zu Felde ziehen, ein typisches politisches Luft-

außerordentlich prekär und brennend geworden. Der 
Ruf nach dem Ausbau der Gemeindewege und 
-sträßen erhallt jedes Jahr nachhaltig. Wir haben 
auch in den vergangenen Jahren mehr als 50% der 
zu vergebenden Bedarfszuweisungsmittel ausschließ
lich für den Gemeindewegebau aufgewendet/Es ist 
heute also so,- daß ein beachtlicherTeil der Ge
meindewege ausgebaut ist. Man rechnet, daß von 
den notwendig auszubauenden Gemeindewegen 
rund die Hälfte ausgebaut sind. 

Diese Straßen, sind zum großen Teil auch mit 
einer festen Decke versehen, also zu ordentlichen 
Gemeindestraßen hergerichtet und ausgebaut. 

Alljährlich, werden die Gemeinden aufgefordert, 
zum Wegbauprogramm ihre Wünsche bekännzu-
geben. Wie sieht dies nun im heurigen Jahr aus? 

Im heurigen Jahre wurden angemeldet der Aus
bau von 1078 km Gemeindewegen und der Ausbau 
von 571 km Interessentenwegen, das Jheißt Güter-

-"wegerrr^rfüil^ktdinenT^vorrdfeseTr] vsfr 
10°/o werden. Mehr ist in keinem Jahr möglich. Sehr 

-"viel mein kann, auch' .weiüi mehr Geld vorhanden; 
wäre, auf Grund der Arbeitsmarktlage nicht gebaut 
werden. Welche Mittel stehen uns zur Verfügung? 
Bund und Land haben Beträge von 18 bis 19 Mil-, 
Honen Schilling zur Verfügung gestellt. Bedarfszu-
weisungsmittel werden etwa im selben Ausmaß ge
geben werden können; es stehen also rund 36 bis 
37 Millionen Schilling für den Gemeinde- und Güter-
wegbau zur Verfügung."Dazu kommen.; noch' die , 
Eigenleistungeh der Interessenten und- der Gemein
den sowohl in Form von Geld als auch in Forrn der 

geschärt! (Präs. Dr. S t e p h a n : „Ich will kein Ge
schäft machen!") Die Bürgermeister, die Gemeinde
räte und auch die Bevölkerung haben von uns drin
gend verlangt, -daß nach Aufhebung'des § 57 durch 
den Verfassungsgeriehtshof eine neue Forni der 
Dienstleistungen beschlossen wird. Es wird natür
lich dort und da einen geben, z. B. einen Arzt oder 
einen Anwalt, der nicht sehr erfreut sein wird, wenn 
er jetzt zu einer Dienstleistung herangezogen wer
den soll. Aber ich bin ebenso überzeugt, daß er sehr 
wohl Verständnis dafür aufbringen wird. Der Arzt 
will gute Wege, daß er zu seinen Kranken kommt. 
Der Tierarzt will dasselbe. Es ist schon so, daß die 
Leute auch bereit sind und auch bisher schon bereit 
waren, beizutragen, damit ein guter Weg auch für 
die Benützung ihres Fahrzeuges vorhanden ist. Das
selbe gilt selbstverständlich für die Wirtschafttrei
benden, für die Landwirte, die ja unmittelbar und 
im besonderen interessiert sind, ordentliche Wege 
zu haben, aber auch für die Arbeitnehmer. Mit einem 
Einkommen von S 20.000.— jährlich hat jeder irgend, 

, ein Vehikel, und wenn es auch' nur ein Moped ist, 
und gerade de r braucht, einen guten Weg. TT:nrl anrh 

der Radfahrer und auch' die Frau brauchen : einen 
guten Weg. Es ist nichts unangenehmer, als ein sehr 
schmutziger Weg oder ein .solcher,, wo man sozu
sagen steckenbleibt. Alles ist also iii einer Gemeinde 
daran interessiert, daß ordentliche Wege vorhanden 
sind. Es wird gesagt, man könnte es anders mäeheh, 
ich habe das sowohl von der einen als auch von der 
anderen Oppositionsseite gehört, das wäre natürlich 
möglieh. Aber diese Möglichkeit ist bisher- nicht 
Wirklichkeit- geworden. Z, B> die Teilung der Minev 
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ralölsteuer. Einen kleinen Anteil erhalten ja die Ge
meinden. Aber er ist zu unbedeutend. Es ist uns 
trotz aller Bemühungen nicht möglich gewesen, im 
Finanzausgleich mehr zu erreichen. Es gibt ja meh
rere Komponenten! Stellen Sie sich vor, wenn wir 
Forderungen stellen auf Kosten der Gemeinde Wien, 
wie bös die Gemeinde Wien wäre, daß wir von ihr 
etwas verlangen. (Abg.Leitner: „Die Arbeiter zah
len genügend, aber die Reichen nicht.") Sie wollen 
überhaupt alles umsonst haben. Herr Abgeordneter 
.Leitner! (Zwischenruf: Sie können ja übersiedeln! 
Heiterkeit.) Im Jahre 1980 wird es vielleicht möglich 
sein, daß für Sie dort alles umsonst ist! Wir be
kennen uns zur Leistung, wir müssen uns dazu be
kennen, weil es ja keinen anderen Ausweg gibt. 
Wir machen kein politisches Luftgeschäft. Es gefällt 
uns auch nicht, wenn leeres Stroh gedroschen wird, 
dafür haben wir nicht Zeit, wir müssen eben den 
Erfordernissen des Tages gerecht werden und dafür 
besorgt sein, daß Wege gebaut werden. Wenn trotz 
aller Bemühungen die Mittel auf andere Art und 
Weise nicht aufzubringen sind, müssen wir uns 
selbst zur Leistung bekennen und das tun wir mit 
diesem Gesetz. Meine Damen und Herren! Sie kön
nen versichert sein, daß die Dinge keineswegs so 
schwierig sind, wie es theoretisch ausschaut, wenn 
einer sie den Leuten darzustellen vermag. Es ist 
deshalb weitaus einfacher, weil wir es nicht mit 
Leuten zu tun haben, die alles ablehnen, sondern 
weil wir es mit willigen Leuten zu tun haben. Wie 
würde unser Land ausschauen, wenn wir diese wil
ligen Leute nicht hätten. (Unverständliche Zwischen
rufe von Abg. Leitner.) Glauben Sie mir, es hat doch 
irgendwie seinen Grund, daß es uns besser geht als 
Ihren Genossen irgendwo über der Grenze. Das hat 
seinen Grund darin, weil eben die Leute interessiert 
sind, einen guten und schönen Weg zu haben, weil 
sie interessiert sind, daß die Heimat schöner wird 
und sich weiter entwickelt; der Wille zum Aufbau 
und zum Ausbau ist ständig sichtbar und die Men
schen bekennen sich- zu einer Entwicklung und neh
men Leistungen und Verpflichtungen auf sich. Ich 
bin überzeugt, daß mit der Beschlußfassung nun 
wieder die gesetzliche Möglichkeit besteht, dem 
Wegebau fördernd zur Seite zu stehen und ihn mit 
Hilfe der Bürgermeister und Gemeinderäte zu un
terstützen. Aber glauben Sie mir auch, wir hätten 
die Grenze mit 50 Schichten —• ich sage das nicht zu 
Ihnen (gemeint ist Abgeordneter Leitner), weil ich 
mich mit Ihnen gar nicht auseinandersetze —, wie 
der Herr Abg. Bammer gemeint hat, variieren kön
nen auf 55 oder 60 Tagesschichten, es würde uns gar 
nicht schwer gefallen sein, auch hundert Schichten 
oder noch mehr als 100 Schichten zu verlangen. Aber 
wir können uns doch nicht von vornherein mit dem 
Verfassungsdienst in Widerspruch' setzen. Wir wis
sen ja, wie die Vorgänge sind, wenn die Überprü
fung eines Gesetzes oder eines Gesetzesparagraphen 
beim Verfassungsgerichtshof anhängig gemacht oder 
eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes ver
langt wird. Es werden alle zuständigen Stellen ge
fragt, natürlich auch' das Bundeskanzleramt. Wenn 
also das Bundeskanzleramt — Verfassungsdienst — 
sagt, nach dem Gleichheitsprinzip ist eine Dienstlei
stung bis zu höchstens 50 Tagen möglich und denk
bar, dann müssen wir uns dieser Auffassung beugen. 

Nach der Durchrechnung — wenn sich auch unser 
Abg. Dr. Stephan beschwert — ist zwar dort und da 
Bei einer kleineren Gemeinde ein geringer Verlust 
eingetreten, aber es geht trotzdem mit einem blauen 
Auge aus, wir kommen durch. Jedenfalls möchte ich 
klarstellen, daß wir nicht, um jemand zu schützen, 
die 50-Tage-Höchstschicht festgesetzt haben, sondern 
weil eben der Gleichheitsgrundsatz der Leistungs
pflicht hier einfach eine solche Festsetzung erfordert. 

Ich bin überzeugt, daß wir nach 10 Jahren keine 
Dienst- oder Leistungspflicht für den Gemeindewege
bau mehr brauchen. Ich.glaube, daß bis dorthin, wenn 
die Entwicklung des Finanzausgleichs so weitergeht, 
wie dies in den letzten zwei Jahren sichtbar ist, 
auch die kleinen Gemeinden imstande sein werden, 
ihre Wege in Ordnung zu bringen. Sicher ist, daß 
hier eine Belastung eintritt, die nicht sehr gerne 
gesehen und auch häufig berechtigterweise kriti
siert wird. Aber weil wir eben diese Wege brau
chen und keine andere Möglichkeit sehen, mußten 
wir wieder zur Beschlußfassung eines § 57 kommen. 
Ich bin überzeugt, daß die Leistungen, die nun damit 
festgelegt werden, und die Ermächtigung, die den 
Gemeinden gegeben wird, fruchtbar wirken werden, 
und daß unsere Wegnetze weiterhin flott ausgebaut 
werden können. Damit wird erreicht, daß die Lebens
adern dieses Landes, und das sind die Wege und 
Straßen, ihre Aufgabe zu erfüllen in der Lage sind., 
nämlich eine günstigere Wohlstandsentwicklung 
unserer ländlichen Gemeinden herbeizuführen. (Bei
fall.) 

Präsident: Wortmeldung liegt keine mehr vor, 
wir kommen zur Abstimmung. Die Damen und Her
ren des Hohen Hauses, die mit dem Antrag des Be
richterstatters übereinstimmen, mögen eine Hand 
erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

3. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Ver
fassungsausschusses über die Regierungsvorlage, 
Beilage Nr. 24, Gesetz, mit dem das Steiermärkische 
Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz neuerlich ab
geändert und ergänzt wird (Steiermärkische Ge
meinde-Vertragsbedienstetengesetznovelle 1962). 

Berichterstatter ist Abg. Dr. Alfred R a i n e r . Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Rainer: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Die Steiermärkische Landesregierung hat 
den in der Beilage Nr. 24 zu den stenographischen 
Berichten enthaltenen Entwurf einer Novelle zum 
Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz dem Landtag 
übermittelt. Der Gemeinde- und Verfassungsaus
schuß hat sich in seiner letzten Sitzung mit diesem 
Antrag beschäftigt. Es handelt sich hier vor allem 
darum, daß durch die bundesgesetzliche Regelung 
der Vertragsbediensteten-Materie auch eine Anglei-
chung für die Gemeindebediensteten sich als notwen
dig erweist. 

. Wir stehen ja auf dem Standpunkt, daß dieselben 
Vorzüge und dieselben Rechte, die die Bundes-Ver-
tragsbediensteten genießen, auch die Gemeinde-Ver
tragsbediensteten genießen sollen. Nach' dieser No
velle werden daher ab 1. Juli 1961 die Monatsbezüge 
um 4 % und ab 1. Jänner 1962 um 5 °/o erhöht, 
außerdem sind einige Vorrückungen in den höheren 
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Entlo.hnungsstu.fen, die überstellung in eine andere 
Entlohnungsgruppe, die. Rechtsfolgen bei ungerecht
fertigter Kündigung und Entlassung, der Kündi
gungsschutz, die Überstundenabgeltung bei vertrag
lichen Arbeiten und die Bemessung der Dienstzeiten 
bei der Ermittlung der Abfertigung, Kündigungsfrist 
usw. ^geregelt. 

Wir haben in dieser Ausschußsitzung uns zu einer 
Abänderung entschlossen, die Ihnen ebenfalls vor
liegt, und zwar in Artikel 1, Ziffer 4, hat der letzte 
Satz zu lauten: „Wochentagsüberstunden können in
nerhalb eines Monates entsprechend dem Wert der 
geleisteten Überstunden durch Freizeit ausgeglichen 
werden." Der Gemeinde- und'Verfassungsausschuß 
hat einstimmig diesen Antrag genehmigt und ich 
bitte namens dieses Ausschusses das Hohe Haus, 
diesem Gesetzentwurf die Zustimmung zu erteilen. 

Präsident: Zum Worte gemeldet hat sich Abgeord
netex L e i t n e r. Ich erteile es ihm. 

Abg. Leitner: Meine Damen und Herren! Die vor
liegende Novellierung bedeutet für die Vertrags
bediensteten der steirischen Gemeinden zweifellos 
in vieler Hinsicht gegenüber dem bisherigen Zu
stand eine Besserstellung. Doch gibt es auch in die
ser Novelle einige Härten, die bei einigermaßen 
gutem Willen ausgeschaltet werden könnten. Es ist 
im § 20 Abs. 4 vorgesehen, daß der Vertragsbedien
stete von der 46. bis einschließlich der 48. Wochen-
Arbeitsstunde nur einen Überstundenzuschlag von 
25 °/o erhält und erst ab der 49. Stunde der Ge-
mpinrlprFit HiV Möglirhlrpit Arhält, einen 50%igpTi 

Hier gibt es einen Zusatzaritrag, der besagt, daß der 
Gemeinderat diese Überstunden in Freizeit nach dem 
Wert der geleisteten Stunden abgelten kann. 
, Unserer Ansicht nach wäre es notwendig, ganz 

klär unid deutlich zu sagen -r- und wieder beziehe 
ich mich, auf die 50% 'Überstundenleistungen —, 
daß, wenn z. B. ein Gemeimdebadiensteter 8 Stun
den in der Woche Überstunden leistet, daß ihm 
diese Zeit als Zeitabgeltuhg in Form von 12 Stun
den, d. h. in Form einer zusätzlichen Wertabgabe 
von 50%, zugestanden wird. Gemäß § 22a Abs. 1 
kann einem Vertragsbediensteten auf Ansuchen auf 
die .Dauer eines besonderen Kürgebrauches Dienst
befreiung gewährt werden. Das gleiche gilt gemäß 
Abs. 3 dieser Bestimmung für einen Genesungs
urlaub, d. h. die Gemeinde k a n n , sie muß aber 
nicht. Ich möchte ebenfalls darauf hinweisen, daß-
ein Arbeiter und Angestellter in einem Privatbe
trieb, wenn die Krankenkasse bzw. der zuständige 
Chefarzt ein entsprechendes ärztliches Gutachten 
abgibt, die Möglichkeit hat, auf Kuraufenthalt ge
schickt zu werden, d. h. der Unternehmer muß ihm 
die Möglichkeit geben, auf Kur- bzw. Genesungs
aufenthalt zu gehen. Ich beantrage daher, im § 22a 
Abs. 1 und 3 statt des Wortes „kann" das Wort 
„ist" zu setzen. Gemäß § 23 Abs. 5 dieser Novellie
rung soll dem Vertragsbediensteten, sofern nicht 
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen, die 
Hälfte 'des Urlaubsausmaßes ungeteilt gewährt wer
den. Das ist wieder eine „Kann"-Bestimmung. Meine 
Ansicht und auch die Ansicht der Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten ist, daß jeder Gemeindear-

Zuschlag zu gewähren. Da wir in Österreich be
kanntlich die 45-Stunden-Woche im allgemeinen ha
ben, ist es daher nicht einzusehen, warum der gesetz
liche Überstundenzuschlag von 50 °/o erst ab der 
49. und nicht schon ab der 46. Stunde gewährt wird. 

Präsident: Herr Abg. Leitner, Sie wissen, laut 
Geschäftsordnung § 46 Punkt 2 können Sie reden, 
einmal; zweimal, aber Sie dürfen nicht lesen auf 
Grund des Punktes 4. Ich habe diese Lesebriefe das 
erste Mal bei Ihrer Wortmeldung toleriert. Aber 
jetzt müssen wir darauf bestehen, daß jeder Abge
ordnete frei zu sprechen hat. Er kann Einsicht neh
men in statistische Aufschreibüngen, aber eine Rede 
lesen, daä ist keine Rede. Ich1 mache Sie aufmerk
sam, sonst müßte ich' Ihnen das Wort entziehen. 

Abg. Leitner: Herr Präsident, erstens einmal kann 
jeder Abgeordnete Unterlagen haben und ich habe 
Unterlagen. Es gibt solche Abgeordnete, die Unter
lagen haben. Ich bin etwas kurzsichtig . . . 

beiter und -angestellte das Recht haben muß, von-
seinem Urlaub mindestens die Hälfte auf einmal zu 
konsumieren, sonst kann man nicht von einer Er
holung, die jeder einzelne braucht, sprechen. Ich be
antrage daher, die Worte „sofern nicht zwingende 
dienstliche Gründe entgegenstehen" aus der Geset
zesvorlage zu streichen. Zu § 35 Abs. 3: Hier ist 
festgelegt, daß die Grundlagen der Abfertigung das 
letzte Monatsentgelt und die Familienzulagen sind. 
Sonderzahlungen, wie es das 13. und 14. Monats
gehalt sind, werden hier nicht eingerechnet. Ich 
möchte darauf hinweisen, daß im Angestelltenge-
sete, aber auch in verschiedenen Bestimmungen 
etlicher Gemeinden, auch der Gemeinde Graz, be
inhaltet ist, daß das 13. und 14. Monatsgehalt, ali
quot allerdings, für diese Abfertigung maßgebend 
ist. Ich beantrage hier ebenfalls, dem § 35 Abs,_ 3 
einen Satz mit folgendem Wortlaut anzufügen: Ali
quote Teile der Sonderzahlüngen sind bei der Ab
fertigung mit zur Auszahlung zu bringen." 

Präsident: ̂ Anträge, die hier - gestellt -werden, 
müssen schriftlich eingereicht werden und bedürfen Präsident: Ich will keine Wechselrede provozieren. 

~ffter~ist̂ a r̂1PräT5TdTqxir! Sie könnerr^mteii~al5ieseTrr" 
Aber Sie haben eine halbe Stunde beim Punkt 2 
vorgelesen. Ich werde entscheiden. 

Abg. Leitner: -Jh. vielen Gemeinden, aber auch in 
der Privatwirtschaft wird der überstundenzuschlag 
von 50 % nicht erst ab der 49., sondern schon aß 
der 46. Stunde bezahlt. 

Ich stelle daher den Antrag1, den § 20 Abs- 4 in 
diesem- Sinne abzuändern. Ähnliches gilt für die 
Freizeitabgeltung - ivori .Wochentags-Überstunden. 

der Unterstützung von drei Abgeordneten, leti stelle 
daher die Unterstützungsfrage: Wer den Antrag 
des Abgeordneten Leitner unterstützt, möge die 
Hand erheben. Es ist nicht der Fall, der Antrag 
kämm nicht behandelt werden. Wortmeldungen sind 
keine eingebracht worden, daher stimmen wir über 
den vom Herrn Berichterstatter Dr. Rainer gestell
ten Antrag ab.' Die Abgeordneten, die mit diesem 
Antrag des Berichterstatters einverstanden sind, 
bitte ich um ein Händezeiichen, (Geschieht.) Der An
trag ist angenommen; -, 
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4. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses über die Regierungsvorlage, Bei
lage Nr. 25, Gesetz, mit dem das Gemeindebedien
stetengesetz 1957 neuerlich abgeändert und ergänzt 

wird (Gemeindebedienstetengesetznovelle 1962). 

Berichterstatter ist Abg. Dr. Alfred R a i n e r . Ich 
erteile ihm das Wort . 

Abg. Dr. Rainer: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Die Steiermärkisdie Landesregierung hat 
mit der Beilage Nr. 25 dem Landtag eine Novellie
rung des Gemeindebedienstetengesetzes 1957 über
mittelt. Der Gemeinde- und Verfassungsausschuß 
hat sich in seiner letzten Sitzung mit diesem An
trag beschäftigt. Zugrunide liegt dem ein Beschluß 
der österreichischen Bundesregierung, nach wel
chem der Gesetzesbeschluß des Steiermärkischen 
Landtages Nr. 18 vom 4. Juli 1961, mit dem das 
Gemeindebedienstetengesetz 1957 neuerlich abge
ändert wurde, gemäß Art. 98 des österreichischen 
Bundesverfassungsgesetzes beeinsprucht wurde. 
Und zwar hat die Bundesregierung daran Anstoß 
genommen, daß in dieser gesetzlichen Regelung die 
Bezahlung der pragmatischen Bediensteten nicht aus 
einem eigenen Gehaltsschema, das Sn diesem Ge
setz enthalten ist, erfolgen sollte; damals wurde 
der Beschluß gefaßt, daß hier das Städtebund-
Schema für Bedienstete in handwerklicher Verwen
dung angewendet werden soll, um uns damit stän
dige Novell ierungen des Gesetzes zu ersparen. Die 
Bundesregierung ist allerdings der Auffassung, daß 
sich d iese legislativen Maßnahmen in mehrfacher 
Hinsicht als verfassungswidrig erweisen und Bun
desinteressen verletzt würden. Wir haben daher 
den Antrag der Steiermärkischen Landesregierung 
vollinhaltlich genehmigt, und ich stelle namens des 
Gemeinde- und Verfassungsausschusses den An
trag, dem Entwurf gemäß Beilage 25 die Zustim
mung zu erteilen. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Wir kommen zur 
Abstimmung. Die Abgeordneten, die mit dem An
trag des Berichterstatters e inverstanden sind, bitte 
ich um ein Händezeichen. (Geschieht.) Der Antrag 
ist angenommen. 

5. Mündlicher Bericht des Verkehrs- und volkswirt
schaftlichen Ausschusses über die Regierungsvor
lage zum Antrag der Abgeordneten Sebastian, 
Wurm, Ileschitz, Gruber und Genossen, zu Einl.-
Zahl 17, betreffend Schritte beim Bundesministe
rium für Finanzen wegen Abänderung des Kraft
fahrzeugsteuergesetzes und der Verordnung des 
Bundesmmisteriums für Finanzen vom 27. Jänner 
1960, BGBl. Nr. 28 (Geschäftsplan in der Kraftfahr

zeughaftpflichtversicherung) . 

Berichterstatter ist Abg. Vinzenz L a c k n e r . Ich 
erteile ihm das Wort . 

Abg. Vinzenz Lackner: Hoher Landtag, meine Da
men und Herren! Am 3. Mai 1961 haben d i e Abge
ordneten Sebastian, Wurm, Ileschitz, Gruber und 
Genossen e inen Antrag eingebracht. In Erledigung 
dieses Antrages, de r am 24. Mai 1961 in der Sit
zung des Steiermärkischen Landtages der Steier
märkischen Landesregierung zugewiesen wurde, er

stattet die Steiermärkische Landesregierung folgen
den Bericht: Die Steiermärkische Landesregierung 
hat diesen Antrag der Bundesregierung mit der 
Bitte um entsprechende weitere Veranlassung über
mittelt. Das Finanzministerium gab mit Schreiben 
yom 30. Jänner 1962 folgende Stellungnahme ab: 

Der Schaffung neuer Kraftfahrzeugsteuersätze für 
Personenkraftwagen mit e inem Hubraum bis zu 
500 cm3 bzw. mit einem Hubraum über 500 cm8 bis 
700 cm3 kann nicht nähergetre ten werden. 

Die beantragte Herabsetzung des Jahressteuer
satzes würde für den Kraftfahrzeugbesitzer eine 
kaum fühlbare Ersparnis bedeuten, während für 
den Bund und die Länder diese Maßnahme einen im 
Hinblick auf die angespannte Finanzlage nicht ver
tretbaren Steuerausfall zur Folge haben würde. Fer
ner darf nicht außer acht gelassen werden, daß 
eine Herabsetzung des Steuersatzes aus Gründen 
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung nicht auf die 
in Österreich erzeugten Kraftfahrzeuge einge
schränkt werden könnte. Die generelle Herabset
zung würde aber den Gedanken des Antrages, nur 
die heimischen Erzeugnisse zu begünstigen, nicht 
entsprechen. Das Bundesministerium für Finanzen 
sieht sich im gegenwärt igen Zeitpunkt auch nicht 
in der Lage, den geltenden Tarif über Kraftfahr
zeug-Haftpflichtversicherung durch Einführung einer 
neuen Staffelung abzuändern. Dieser Tarif wurde 
nach Anhörung sämtlicher interessierter Stellen un
ter Bedachtnahme auf alle in § 54 KFG. 1955 aufge
zählten Interessensphären erstellt. Die Einführung 
einer Tarifposition von 20 bis 25 PS würde ( die um
fangreichste Fahrzeugkategorie, die zwischen 20 bis 
34 PS liegt, deren Prämienaufkommen das aller an
deren mit Abstand übersteigt, betreffen. Die un
ausbleibliche Folge wäre angesichts des Schadens
verlaufs in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche
rung eine Erhöhung der Beiträge in anderen Posi
tionen. Das Bundesministerium für Finanzen ver
kennt jedoch nicht die besondere Bedeutung, welche 
dem Wunsche des Steiermärkischen Landtages zu
kommt, und wird ihn anläßlich einer generellen 
Neugestaltung des Geschäftsplanes in der Kraft
fahrzeug-Haftpflichtversicherung zur Erörterung 
bringen. 

Zufolge Beschlusses der Steiermärkischen Lan
desregierung vom 19. Februar 1962 wird der An
trag gestellt: „Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 
zum Antrag der Abgeordneten Sebastian, Wurm, 
Ileschitz, Gruber und Genossen vom 3. Mai 1961, 
betreffend Schritte beim Bundesministerium für Fi
nanzen wegen Abänderung des Kraftfahrzeug
steuergesetzes und der Verordnung des Bundesmi
nisteriums für Finanzen vom 27. J änner 1960, BGBl. 
Nr. 28 (Geschäftsplan in der Kraftfahrzeuhaftpflicht-
versiicherung), wird zur Kenntnis genommen." 

Dieser Bericht wurde als Vorlage im Verkehrs
und volkswirtschaftlichen Ausschuß am 13. März 
behandelt. Ich darf namens dieses Ausschusses dem 
Hohen Landtag den Antrag stellen, diesen Bericht, 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Präsident: Wortmeldung liegt ke ine vor. Wir 
kommen zur Abstimmung. Diejenigen Abgeordne
ten des Hohen Hauses, die mit dem Antrag des Be-
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6. Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses 
über die Regierungsvorlage zum Antrag der'Äbge-
ordneten Lafer, Hegenbarth, Neumann und Pabst, 
zu Einl.-Zl. 79, betreffend die Neuregelung der 
Kraftanschlußwerte bei Verrechnung nach dem 

Landwirtschaftstarif. 

Berichterstatter ist Abg. Alois L a f e r . Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Lafer: Hohes Haus! Die gegenständliche Re
gierungsvorlage beschäftigt sich mit dem Antrag 
der genannten Abgeordneten über Verrechnung der 
Kraftanschlußwerte nach dem Landwirtschaftstarif. 
Die Abgeordneten haben bei der Sitzung am 26. Ok
tober 1961 den Antrag gestellt, die Begrenzung der 
Kraftanschlußwerte nach dem Landwirtschaftstarif 
fallen zu lassen, und zwar mit einer entsprechenden 
Begründung. 

Die Steiermärkische Landesregierung hat diesen 
Antrag dem Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft übermittelt und gebeten, hier
über-das Entsprechende zu veranlassen. Das ge
nannte Ministerium hat mit Schreiben vom 2. Fe
bruar 1962 über diesen Antrag geantwortet. Die Ant
wort des Ministeriums lautet etwa so, daß derzeit 
keine Möglichkeit bestünde, diesem Wunsche der 
Abgeordneten Rechnung zu tragen, da vor allem im 
Jahre 1958 ,den Elektrizitätsünternehmungen eine 
sehr knappe Stromproisorhöhung zugebilligt wor 
den sei. Wenn jetzt diese Anschlußwerte, diese 
Tarife fallen würden, dann würde dies zu Ein
nahmsausfällen der Kraftwerke führen. Ich darf 
hier als Vertreter der Landwirtschaft diesen Din
gen folgendes hinzufügen: Ich werde dann den An
trag stellen, diesen Dingen Rechnung zu tragen, 
aber gleichzeitig auch bitten, daß die Ländesregie
rung alles unternimmt, um späterhin vielleicht doch 
noch diesen Dingen Rechnung zu tragen, wenn es 
derzeit auch nicht möglich sein sollte. 

Sowohl namens des Kulturausschusses als auch 
zufolge des Beschlusses der Steiermärkischen. Lan
desregierung darf ich somit den Antrag stellen, der 
Hohe Landtag wolle beschließen: „Der Bericht 
der Steiermärkischen Landesregierung zum Antrag 
der Abgeordneten "Lafer, Hegenbarth, Neumann 
und Päbst, betreffend die Neuregelung der Kraftan
schlußwerte bei Verrechnung nach dem Landwirt
schaftstarif, wird zur Kenntnis genommen." ^ 

Präsident: Eine Wortmeldung'liegt nicht vor. Wir 

Abg. DDr. Stepantschitz: Hohes Haus !•.- Meine 
Damen und Herren!Dumch.die vorliegende 'NöveU 
soll das LandesIeÜref-Diehsthoheitsgesetz 1955 in 
drei Punkten abgeändert werden.'im Absatz 2 des 
§ i soll nunmehr der Inhalt zum Ausdruck .kommen, 
daß provisorische Besetzungen freier Lehrstellen 
nur vorbehaltlich der, Zustimmung des Landesschul
rates vorgenommen werden. Hiedufeh wird ein Zu
stand wieder hergestellt, der bis zum Jahr 1954 be
reits bestanden hat. Die inzwischen gew6nnenen Er
fahrungen haben es nahegelegt, den Zustand wie
der herzustellen, da es vor allem auch im Hinblick 
auf eine einheitliche Regelung .im gesamten Land 
doch zweckmäßig erscheint, wenn der Landesschul-
rat ein Wort mitzureden hat. Im Absatz 4 des glei
chen Paragraphen wird eine Änderung vorgenom
men, die beinhaltet, daß in allen Personalmaßnah
men, die nicht durch die vorherigen Absätze gere
gelt sind, die Landesregierung nach Anhörung des 
Landesschulrates entscheidet. Diese Änderung ist 
notwendig geworden auf Grund eines Einspruches 
der Bundesregierung, die Ausdruck verliehen hat 
der Meinung, daß bisher die Zuständigkeit zur Aus
übung der Diensthoheit duYch die Landesgesetzge
bung nicht eindeutig geregelt war. Und letztlich soll 
noch geändert werden der § 17, um es den Bezirks
kommissionen und der Landeskommission für Leh
rerangelegenheiten zu ermöglichen, bis zur Erlas
sung einer Wahlordnung in die Qualifikations- und 
Disziplinar-Kommissionen Lehrpersonen zu entsen
den. 

Ich darf im Namen des Volksbildungsausschusses 
den Antrag stellen, der Novellierung zuzustimmen. 

Präsident: Wortmeldung, liegt keine vor. Wir 
kommen zur Abstimmung. Diejenigen Damen und 
Herren des Hohen Hauses, die* mit dem Antrag des 
Berichterstatters einverstanden sind, bitte ich, eine 
Hand zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist ange
nommen. 

8. Mündlicher Bericht des Volksbildungsausschusses 
über die Regierungsvorlage zum Antrag der Abge
ordneten Edda Egger, DDr. Stepantschitz, Krempl 
und Neumann, zu Einl.-Zl. 64, betreifend Aufhebung 
der Aufnahmebeschränkung an der Säuglingspflege

schule des Landes Steiermark in Graz. 

Berichterstatter ist Abg. DDr, S t e p a n.'t-s e h i t z. 
Ich erteile ihrri das Wort. 

Abg. DDr. Stepantschitz: Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Bisher, war die Zahl der jährlich 
aufzunehmenden Schülerinnen für die Kinderkran-

kommen zur Abstimmung. Diejenigen Damen und 
Herren, die für den Antrag des Berichterstatters 

kenpflegeschule des Landes Steiermark mit dreißig 
-begrenzt. Es wurde nunmehr der Antrag gestellt:, 

sind, bitte ich, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag ist angenommen. 

7. Mündlicher Bericht des Volksbildungsausschusses 
über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 20, Gesetz, 

'mit dem das'Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz 1955 
abgeändert und ergänzt wird, (Landeslehrer-Dienst-

hoheitsgesetz-Novelle 1962.) 

Berichterstatter ist Abg. DDr. S t e p a n t s c h i t z . , 
Ich erteile ihm das Wort. 

diese Begrenzung fallen zu lassen, da sich einerseits 
erfreulicherweise genügend junge Mädchen für die
sen Beruf melden^ und anderseits ein stets zuneh
mender Bedarf besteht. Durch den zu erwartenden 
Njeubau der Grazer Kinder-Klinik wird der Bedarf 
weiterhin steigen und es ist also auch in dieser 
Richtung vorzubauen. Wie aus der Antwort der 
Regierung hervorgeht, konnte- dem Antrag nicht 
entsprochen werden, da es auf Grund der Gesetzes
lage' nicht möglich ist, die Zahl der Äusbildühgs^ 
stellen über das Eineinhalbfache der systemisierteh 
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Stellen für Kinderkrankenschwestern zu erhöhen. 
Dennoch konnte aber eine wesentliche Erhöhung im 
Rahmen des Gesetzes vorgenommen werden, und 
es werden also künftighin jährlich 45 Schülerinnen 
in die genannte Schule aufgenommen werden kön
nen. 

Ich darf im Namen des Volksbildungsausschusses 
den Antrag stellen,, der Antwort der Landesregie
rung zuzustimmen. 

Präsident: Da sich niemand zum Worte meldet, 
stimmen wir ab. Die Damen und Herren des Hohen 
Hauses, die mit dem Antrag des Berichterstatters 
einverstanden sind, wollen eine Hand erheben. 
(Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

9. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage zum Antrag der Abgeord
neten Pölzl, Berger, Lafer, Koller, Gottfried Brandl 
und Premier, zu Einl.-Zl. 107, betreffend Fahrpreis
erhöhung der Steiermärkischen Landesbahnen für 

die Fahrschüler der Mittelschule in Gleisdorf. 

Berichterstatter ist Abg. Heribert P ö l z l . Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Heribert Pölzl: Hohes Haus, meine Damen 
und Herren! Die Vorlage 107 beschäftigt sich mit 
dem Fahrpreis des Schüleromnibusses von Weiz zur 
Mittelschule nach Gleisdorf. Es handelt sich hier\ 
vorwiegend um Kinder von Elin-Arbeitern und 
Kleinbauern aus Weiz, die diese Schule besuchen. 
Rund 93 Schüler waren es im vergangenen Jahr, 
die die Mittelschule in Gleisdorf von Weiz aus be
sucht haben. Es ist vorgesehen, den Fahrpreis auf 
90 S zu erhöhen; eine Ermäßigung auf 75 S wird 
vorgeschlagen. Namens des Finanzausschusses, der 
sich in der letzten Sitzung damit beschäftigt hat, 
stelle ich daher folgenden A n t r a g : 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: „Der Be
richt der Steiermärkischen Landesregierung zum 
Antrag der Abgeordneten Heribert Pölzl, Ferdi
nand Berger, Alois Lafer, Franz Koller, Gottfried 
Brandl und Karl Prenner, betreffend ^Fabrpreiser-
höhung der Steiermärkischen Landesbahnen für die 
Fahrschüler der Mittelschule in Gleisdorf, wird zur 
Kenntnis genommen." 

Präsident: Wortmeldung liegt keine vor. Wir 
kommen zur Abstimmung. Diejenigen Damen und 
Herren des Hohen Hauses, die mit dem Antrag des 
Berichterstatters einverstanden sind, wollen ein 
Händezeichen geben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen. 

10. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 130, über die Ge
nehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe im 
Rechnungsjahr 1961 in der Höhe von 23.500 S für 

Fertigstellungsarbeiten am wiederaufgebauten 
Wohnhaus Radkersburg, Hauptplatz 32. 

Berichterstatter ist Abg. Alois K l o b a s a . Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Alois Klobasa: Hoher Landtag, sehr geehrte 
Damen und Herren! Die gegenständliche Regie

rungsvorlage, Ein.-Zl. 130, behandelt die außerplan
mäßige Ausgabe von 23.500 S für Fertigstellungs-
arbeiten am wiederaufgebauten Wohnhaus Rad
kersburg, Hauptplatz 32. 

Zur Vorfinanzierung des Wiederaufbaues des 
Wohnhauses Radkersburg, Hauptplatz 32, waren 
einschließlich einer durch den Steiermärkischen 
Landtag genehmigten überplanmäßigen Ausgabe bei 
Post 03,12 des a.-o. Haushaltes insgesamt 638.500 S 
vorgesehen. Dieses Vorhaben wurde im Jahre 1960 
abgeschlossen, der unverbrauchte Restbetrag von 
S 37.574"50 mit Ende des Rechnungsjahres einge
zogen und der Investitionsrücklage zugeführt. 

Anläßlich der Genehmigung der Schlußabrech
nung durch den Wohnhauswiederaufbaufonds wur
den jedoch verschiedene zusätzliche Leistungen 
und Fertigstellungsarbeiten nicht anerkannt, so daß 
die Kosten hiefür vom Lande getragen und an ver
schiedene Rechnungsleger rund 23.500 S überwiesen 
werden müssen. 

Die Steiermärkische Landesregierung hat daher 
zur Verrechnung dieses Mehraufwandes für das 
Rechnungsjahr 1961 bei Post 03,12 des a.-o. Voran
schlages eine außerplanmäßige Ausgabe bis zu 
23.500 S genehmigt und diesen Betrag durch eine 
Entnahme aus der Investitionsrücklage bedeckt. 

Gemäß § 32 Abs. 2 des Lahdes-Verfassungsge-
setzes 1960 ist hierüber dem Steiermärkischen Land
tag bei seinem nächsten Zusammentritt unter gleich
zeitiger Antragstellung hinsichtlich der Bedeckung 
zu berichten. Als Berichterstatter des Finanzaus
schusses kann ich mitteilen, daß sich der Finanz
ausschuß mit dieser Vorlage befaßt hat. Ich stelle , 
den Antrag, dem Entwurf dieser Vorlage die Zu
stimmung zu erteilen. 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir 
kommen zur Abstimmung. Diejenigen Damen und 
Herren des Hohen Hauses, die mit dem Antrag des 
Berichterstatters einverstanden sind, wollen ein 
Händezeichen geben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen. 

11. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl'.-Zl. 134, über die Be
deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe im or
dentlichen Haushalt für den Ankauf eines Fergu
son-Traktors für den Landwirtschaftsbetrieb Silber

berg. 

Berichterstatter ist Abg. Franz K o l l e r . Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Franz Koller. Hoher Landtag! Von den drei 
im Landwirtschaftsbetrieb Silberberg vorhandenen 
Traktoren steht einer ständig im Nebenbetrieb 
Remschnigg. Ein Traktor aus dem Jahre 1948 ist 
betriebsunfähig; eine Reparatur würde teurer kom
men und unrentabel sein. Der Hauptbetrieb kann 
nicht mit einem Traktor auskommen. Unter Berück
sichtigung der Hanglage des Betriebes wurde die 
Anschaffung eines Ferguson-Traktors für den Land
wirtschaftsbetrieb Silberberg beantragt. Die Landes
regierung hat auch den diesbezüglichen Beschluß 
gefaßt und den Betrag von 82.000 S hiefür vorge
sehen und die nötigen Bedeckungsvörschläge er
bracht. 
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Der Finanzausschuß hat sich mit, dieser Angele-, 
genheit befaßt und in der letzten Sitzung, den ein
stimmigen Beschluß gefaßt, das Hohe Haus möge 
den vorliegenden Antrag zum Beschluß erheben. 

• Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Ich 
ersuche die Abgeordneten, die dem Antrag zustim
men, ein Handzeichen zu geben. (Geschieht.) Der 
Antrag ist angenommen. 

12. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 136, über die Be
deckung einer überplanmäßigen Ausgabe im ordent

lichen Haushalt für den Landwirtschaftsbetrieb 
Kirchberg am Walde. 

Berichterstatter ist Abg. Franz K o 11 e r. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Franz Koller: Mit Sitzungsbeschluß vom 
20. Dezember i960 wurde der Bau eines kleinen 
Landarbeiterhauses im Nebenbetrieb Stierhof des 
Landwirtschaftsbetriebes Kirchberg a. W. geneh-

1 migt. Uin das Haus beziehen zu können, ist der An
kauf eines Küchenherdes mit Warmwasserheizung 
und einer Wasserpumpe erforderlich. Die Landes
regierung hat in ihrer Sitzung vom 18. Dezember 
1961 den Betrag von 20.500 S freigegeben und den 
nötigen Bedeckungsvorschlag gemacht.'Der Finanz
ausschuß hat sich in seiner letzten Sitzung mit die
ser Frage befaßt und ich habe namens dieses Aus-
schusses das Hohe Haus, zu bitten, vorliegenden An-

14. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 139, über die Be
deckung von überplanmäßigen Ausgaben im or
dentlichen Haushalt für den Ankauf von Gelbvieh 

für den Landwirtschaftsbetrieb Grabnerhof. 

Berichterstatter ist Abg. Johann P a b s t . Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Johann Pabst: Die Regierungsvorlage, mit 
der sich die Landesregierung am 18. Dezember vori
gen Jahres beschäftigt hat, besagt, daß für außer
planmäßige Ausgaben, u. zw. zum Ankauf von einer 
Kuh und einer Kalbin der Gelbviehrasse, zusätz
lich 18.500 S ausgegeben wur'den, die durch Einspa
rungen nicht hereingebracht werden können. Die 
Regierungsvorlage wurde in der letzten Finanzaus
schußsitzung behandelt. Namens des Finanzaus
schusses stelle ich den Antrag, der Hohe Landtag 
wolle beschließen: 

„Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung über die Genehmigung und Bedeckung einer 
überplanmäßigen Ausgabe von 18.500 S für den An
kauf von Gelbvieh, für den Landwirtschaftsbetrieb 
Grabnerhof wird genehmigend zur Kenntnis ge
nommen." 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir 
stimmen ab. Diejenigen Damen und Herren des 
Hohen Hauses, die sich mit dem Antrag des Be
richterstatters einverstanden erklären, wollen ein 
Händezeichen geben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen. 

trag zum Bechluß zu erheben. 

Präsident: Wortmeldung liegt keine vor. Wir 
stimmen ab. Diejenigen Damen und Herren des 
Hohen Hauses, die mit dem Antrag des Berichter
statters einverstanden sind, wollen ein Händezei
chen geben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenom
men. 

13. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage^ Einl.-Zl. 138, über die Er
höhung der Ehrenrente des Schriftstellers Dr. Fred 

Fritsch. 

Berichterstatter ist Abg., DDr. Gerhard S t e -
p a n t s c h i t z . Ich erteile ihm das Wort. 

15. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zi; 140, betreffend die 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe von 
10.000 S für die Unterbringung von Lehrlingen in 

Landesberufsschulen. 

Berichterstatter ist Abg. Heribert P ö 1 z 1. Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Heribert Pölzl: Die Vorlage Einl.-Zl. 140 
befaßt sich mit der Überschreitung der Post 469,705 
„Beihilfen für die Unterbringung von Lehrlingen in 
Landesberufsschulen" um 10.000 S. Der Finanzaus
schuß hat sich in seiner letzten Sitzung mit dieser 
Vorlage beschäftigt. Ich stelle in seinem Njamen den 
Antrag, diese Vorlage zu genehmigen. 

Abg. DDr. Gerhard Stepantschitz: Dem Schrift
steller Dr. Fred Fritsch wurde im Jahre 1950 in An
erkennung seiner Verdienste eine Ehrenrente von 

-93Q-S-bewilligt. In Anbetracht—der—Teuarung-oind—Ghe4i-g«ben,--(Ges€hieh^^3er-Ant-] 
des fortgeschrittenen Alters, das eine größere Not- meh. 
läge bedingt,, wird der Antrag gestellt, diese Rente — ; , 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir 
stimmen ab. Diejenigen Damen und Herren des 
Hohen Hauses, die mit dem Antrag des Berichter
statters einverstanden sind, wollen ein Händezei-

ist-angeHoni— 

ab 1. Juli 1961 auf 1130 S einschließlich Wohnungs
beihilfe zu erhöhen. Ich darf im Namen des Finanz-
ausschnsses den Antrag stellen, diesem Antrag zu
zustimmen. 

Präsident: Es liegt keine. Wortmeldung vor. Wir 
stimmen ab., Diejenigen Damen Und Herren des 
Hohen Hauses, die mit dem Antrag einverstanden 
sind, wollen ein Händezeichen geben/ (Geschieht.) 
Der Antrag ist angenommen. 

16. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 141, über den Ver
kauf der landeseigenen Liegenschaft Graz, Krenn-

gasse 35, EZ. 823, KG. Graz-St. Leonhard. 

Berichterstatter ist Abg. Franz 11 e s c h i t z. 
erteile ihm das Wort. 

Ich 

Abg. Franz Ileschitz: Hohes Haus, meine Damen 
und "Herren! Die gegenständliche Vorlage, Einl.-
Zahl 141, beschäftigt sich mit dem Verkauf der lan-

^ifiVS^-^gg^SjiS^t^fB&ääll^S^sSt 
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deseigenen Liegenschaft Graz, Krenngasse 35, um 
den Betrag von 150.000 S an die österreichische 
Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft „Produk
tivität". Der Finanzausschuß hat sich in seiner letz
ten Sitzung mit dem vorl iegenden Antrag der Lan
desregierung beschäftigt und einstimmig den Be
schluß gefaßt, dieser Vorlage die Zustimmung zu 
geben und den Antrag der Landesregierung hier im 
Hohen Hause zu unterstützen. 

Präsident: Da keine Wortmeldung vorliegt, stim
men wir ab. Diejenigen Damen und Herren des 
Hohen Hauses, die dem Antrag des Berichterstat
ters zustimmen, bitte ich, eine Hand zu erheben. 
(Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

17. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 143, über die Ab
schreibung des auf dem Bezugsblatt der Anny Pfei
fer nach dem Tode ihres Gatten, des Bauoberrevi-
denten Ing. Friedrich Pfeifer, noch offenen Vor

schußrestes von S 634620. 

Berichterstatter ist Abg. Gottfried B r a n d 1. Ich 
erteile ihm das Wort . 

Abg. Gottfried Brandl: Hohes Haus! Dem Bau-
oberrevidenten Friedrich Pfeifer wurde mit ,Regie
rungssitzungsbeschluß vom 24. Oktober 1960 ein 
Bauvorschuß in der Höhe von 9180 S zum Zwecke 
des Erwerbes einer Eigentumswohnung gewährt. 
Ing. Pfeifer ist am 18. August 1961 verstorben. Zu 
diesem Zeitpunkt bestand noch ein offener Vor
schußrest von S 6346'20, der auf das Bezugsblatt der 
Wi twe über t ragen wurde. Frau Anny Pfeifer hat 
nun mit Bittschrift vom 8. September 1961 um Er
lassung des noch unbeglichenen Vorschußrestes an
gesucht. Als Begründung führt Frau Pfeifer an, daß 
sie nur ein geringes Monatseinkommen, u. zw. eine 
Witwenpension von S 86270 plus Erziehungsbei
trag, Kinderzulage, Kinderbeihilfe und Wohnungs-
beihilfe, insgesamt brutto S 1305'20, bezieht. 

Die Landesregierung hat zufolge Sitzungsbe
schlusses vom 29. Jänner 1962 den Antrag gestellt, 
der Hohe Landtag wolle beschließen: 

„Der auf dem Bezugsblajtt der Anny Pfeifer nach 
dem Tode ihres Gatten, des Bauoberrevidenten Ing. 
Friedrich Pfeifer, noch aushärtende Vorschußrest 
von S 6346'20 ist abzuschreiben. Die Steiermärki-
sche Landesbuchhaltung wird beauftragt, die Rück
standsberichtigung zu Lasten der Voranschlagspost 
09,092 durchzuführen." 

Der Finanzausschuß hat sich in seiner letzten 
Sitzung mit dem Antrag der Landesregierung be
faßt und ersucht das Hohe Haus um Genehmigung 
desselben, 

Präsident: Da Sich niemand zum Wort meldet, 
können wir abstimmen. Wer von den Damen und 
Herren des Hohen Hauses für den Antrag des Be
richterstatters ist, den bitte ich, eine Hand zu er
heben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

18. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 144, über die Ge
nehmigung zum Erwerb eines Baugrundstückes von 
der Stadtgemeinde Knittelfeld um den Betrag von 
250.000 S zur Errichtung eines Amtsgebäudes für 

die Bezirkshauptmannschaft Knittelfeld. 

Berichterstatter ist Abg. Vinzenz L a c k n e r. Ich 
erteile ihm das Wort . 

Abg. Vinzenz Lackner: Hoher Landtag, verehr te 
Damen und Herren! Die Vorlage 144 wurde in der 
letzten Finanzausschußsitzung beraten. Sie beinhal
tet den Ankauf eines Grundstückes von 3000 m2 

zum Preise von 250.000 S zwecks Bebauung. Es soll 
ein Amtshaus für die Bezirkshauptmannschaft Knit
telfeld errichtet werden. Zur Zeit ist die Bezirks
hauptmannschaft Knittelfeld in 5 verschiedenen Ob
jek ten mietweise untergebracht, nicht nur räumlich 
sehr weit voneinander getrennt, sondern auch sehr 
schlecht, teilweise in Holzbaracken, die Fürsorge im 
Isolierhaus. Das Amtshaus ist schon seit längerer 
Zeit geplant und sind im Budget hiefür 900.000 S, 
aber noch unbedeckt, vorgesehen. Der Finanzaus
schuß hat anläßlich der Budgetberatung die Emp
fehlung gegeben, die Landesregierung zu ersuchen, 
nach Möglichkeit noch im Jahre 1962 diese 900.000 S 
zu bedecken. Gemäß § 15 Abs. 2 lit. c des Landes-
Verfassungsgesetzes 1960 ist die Erwerbung von 
Liegenschaften, deren Wer t 100.000 S übersteigt, 
der Beschlußfassung des Landtages Vorbehalten. 

ü b e r Beschluß der Steiermärkischen Landesre
gierung vom 12. Februar 1962 wird der Antrag ge
stellt: Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

„Der Ankauf einer von der Wiesenparzelle Nr. 
173/1, EZ. 587, KG. Knittelfeld, am Städtischen 
Viehmarktplatz abzuteilenden, rund 3000 m2 großen 
Grundfläche von der Stadtgemeinde Knittelfeld um 
den Betrag von 250.000 S, wobei das Land Steier
mark der Stadtgemeinde Knittelfeld an Zahlungs
statt seine auf der Liegenschaft EZ. 476, KG. Knit
telfeld, pfandrechtlich sichergestellte Forderung an 
rückständigen Verpflegsgebühren gegen einen seit 
1946 als unheilbar im Pflegeheim für Geisteskranke 
in Schwanberg untergebrachten Pflegling in dem 
Zeitpunkt abzutreten hat, in dem die Forderung des 
Landes an Verpflegsgebührenrückstand die Höhe 
des Kauf Schillings erreicht hat, wird genehmigt." 

Der Finanzausschuß empfiehlt dem Hohen Haus 
die Annahme der Vorlage. 

Präsident: Wortmeldung liegt keine vor. Wir kön
nen abstimmen. Die Damen und Herren des Hohen 
Hauses, die mit dem Antrag des Berichterstatters 
e inverstanden sind, bit te ich, eine Hand zu erheben. 
(Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

19. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 146, über die Wei
tergewährung der mit Beschluß des Steiermärki
schen Landtages vom 9. Juli 1957, Beschluß Nr. 28, 
der Witwe des am 12. März 1957 verstorbenen 
Rechnungssekretärs Josef Keuc, Gisela Keuc, zu
erkannten außerordentlichen Zulage zur Witwen

pension. 
Berichterstatter ist Abg. Gottfried- B r a n d l . Ich 

erteile ihm das Wort . 
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Abg. Gottfried Brandil:,Hohes Haus! Die Vorlage 
der -/Laädesregierunij,; Eini;-Zl. 146< behandelt die 
Bitte der Frau Gisela Keuc, Witwe, nach dem am 
12. März 1957 verstorbenen RechnupgSsekretär 
Josef Keuc, Um Weitergewährung der mit'Regie-
rungssitzungshesdiluß vom 9. Juli' 1957 zuerkann
ten außerordentlichen Zulage zur Witwenpension in 
der Höhe von monatlich S 20474 für die Zeit der 
Präsenzdienstleistung des Sohnes Peter. Nach dem 
Regierungssitzungsbeschluß wurde die außerordent
liche Zulage zur Witwenpension ab 1. Mai 1957 nur 
insolange zuerkannt, als eine Kinderzulage für den 
Sohn Peter gewährt wird. Mit 2. Oktober wurde 
der Sohn zur Ableistung des 'Präsenzdienstes ein
berufen und am -1. November 1961 wurde die 
Kinderzulage plus Erziehungsbeitrag eingestellt, 
weil der Sohn gemäß § 5 Abs. .1 des Gehaltsgeset
zes vom Jahre 1956 als versorgt gilt. Mit demsel
ben Zeitpunkt gelangte auch die außerordentliche 
Zulage zur Witwenpension zur Einstellung. Frau 
Keuc hat eine Witwenpension von monatlich brutto 
S 102371 S. 

Zufolge Regierungssitzungsbeschlusses vom 
19. Februar 1962 wird der Antrag gestellt: 

„An die Witwe nach dem am 12. März 1957 ver
storbenen Rechnungssekretär Josef Keuc, Gisela 
Keuc, ist die mit Beschluß vom 9. Juli 1957, Nr. 28, 
zuerkannte außerordentliche Zulage zur Witwen
pension auch für die Dauer des Zeitraumes, in dem 
diese nur deshalb keine Kinderzulage für ihren 
Sohn Peter bezieht, weil dieser den Präsenzdienst 
IpistPt, fliissigzustellen." -• ' 

gebühren liegen. Seit dieser Zeit sind 5' Jahre ver-
: gängln Und: mit M 
zielle Lage der ' Landwirtschäftskrankenkasse für, 
Steiermark wäre es notwendig^und gerechtfertigt, 
dieser Krankenkasse einen 10%igen Sonderrabatt 
mit Wirkung ab 1. Jänner 1962 zu gewähren. Hiezu 
ist notwendig, daß der Landtagsbeschluß vom 5. De
zember 1956 aufgehoben wird. 

Die Steiermärkische Landesregierung hat sich am 
4. Dezember mit dieser Vorlage befaßt, ebenso hat 
sich der Finanzausschuß mit dieser Vorlage befaßt 
und die Zustimmung erteilt. Ich darf namens des 
Finanzausschusses folgenden Antrag stellen: Der . 
Höhe Landtag wolle beschließen: 

„Der Landtagsbeschluß Nr. 403 vom 5. Dezember 
1956, mit welchem die Steiermärkische Landesre
gierung, aufgefordert wurde, in den mit den Sozial
versicherungsträgern abzuschließenden Verträgen 
über die an die Landeskrankenanstalten zu leisten
den Verpflegsgebührenersätze keinesfalls Ansätze 
zu vereinbaren, die um mehr als 10% unter den all
gemeinen Pflegegebühren liegen, wird aufgehoben." 

Präsident: Zum Worte hat sich Abg. S c h e e r 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Abg. Scheer: Der vorliegende Antrag, die Höhe 
der Rabatte gegenürjer den Krankenkassen über die 
10% noch hinausgehen zu lassen, scheint einer Be
trachtung wert, weil mit dieser Erhöhung der Ra
batte wir, das Land Steiermark, den Krankenkas-
sen ein Geschenk machen würden, das sich mit der 
Lage unserer Krankenanstalten in keiner Weise 
vereinbaren läßt. Ein Rabatt wird normalerweise 
im Geschäftsleben dann gegeben, wenn irgendein 
Verkäufer einer Ware oder einer Leistung zugun
sten eines Großabnehmers auf einen Teil seines 
Gewinnes verzichtet. Dieser Gewinn ist aber bei 
uns durchaus nicht gegeben, sondern im Gegenteil, 
unsere Verpflegssätze und Verpflegsgebühren lie
gen weit unter unseren eigenen Gestehungskosten, 
so daß wir bei unseren Krankenanstalten alljährlich 
rund 100 Millionen Schilling zusetzen müssen, um 
diese Krankenanstalten zu erhalten. Wenn wir zu 
diesem Defizit dieses Defizit noch erhöhen, um den 
Krankenkassen einen weiteren Rabatt zu gewähren, 
dann, würden wir nichts anderes machen, als damit 
unser Defizit, das wir bisher haben, nur noch zu 
vergrößern. Der andere Weg Wäre der: Wir wür
den uns dazu entschließen können, was wir auf 
keinen Fall wollen, daß wir die Verpflegsgebüh
ren so hoch hinaufsetzen, daß wir noch höhere Ra-

Die Bedeckung ist im Abschnitt 08, Post 052, des 
Voranschlages gegeben. Der Finanzausschuß hat 
sich mit der Regierungsvorlage befaßt und empfiehlt 
dem Hohen Hause die Annahme des Antrages. 

Präsident: Keine Wortmeldung, wir stimmen ab. 
Die Damen und Herren ;des Hohen Hauses, die dem 
Antrag des Berichterstatters zustimmen, bitte ich, 
eine Hand zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen. 

20. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 127, betreffend die 
Aufhebung des Laiidtagsbeschlusses vom 5. Dezem
ber 1956, Beschluß Nr. 403, über die Beschränkung 
der Rabatte, die den Sozialversiclierungsträgem für 
ihre Leistungen an Pfiegegebühren an die sjteier-
märkischen Landeskrankenhäüser gewährt werden. 

Berichterstatter ist Abg. Bert H o f b a u e r . Ich 
pfte i lp ihm Has W o r t . _ _ ' Haatte—geben—koanen-^als 10%, von mir aus auch-

20%, damit wir dann wenigstens die Beträge her
einbekommen, die wir selbst für die Leistungen für 

.- Abg. Bert Hofbauer: Hoher Landtag! Bei der voi-
, liegenden Regierungsvorlage, Einl.-Zl, 127, handelt 
es. sich um die Aufhebung des landtagsbeschlusses 
vom 5. Dezember 195© über die Beschränkung der 
Rabatte. Der Steiermärkische t a n d t a g h a t m der Sit
zung am 5. Dezember 1956 mit Beschluß Mr. 403 die 
Steiermärkische Landesregierung aufgefordert, in 
den mit den Sozial Versicherungsträgern abzuschlie
ßenden Verträgen über die an die, Landeskranken
anstalten zu leistenden Verpflegsgebührenersätze 
keinesfalls Ansätze zu vereinbaren, dieum mehr als 
10% unter den jeweiligen allgemeinen:- Verpflegs-

Verpflegung, Unterbringung und ärztliche Betreu-: 
üng unserer Kranken aufbringen müssen. Es wäre 
daher eine mehr als 10%ige Nachlassung des Prei
ses für die Krankenkassen ein Geschenk; wir wür
den doch unserer beschworenen Pflicht als Abge
ordnete, dem Land Steiermark zu dienen, nicht nach
kommen. Es ist doch, so, daß unsere Mittel be-

^schrärikft sind, und es muß der Staat andere Wege 
^finden, daß die Krankenkassen in der Lage sind, 
ihre Verpflichtungen, nämlich ihre Mitglieder ent-
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sprechend zu betreuen und auch die Verpflegssätze 
in den Anstalten zu bezahlen, daß sie dem nach
kommen können. Es ist nicht die Aufgabe des Lan
des, die Krankenkassen zu sanieren, da sind andere 
Stellen, beispielsweise der Bund, dafür zuständig 
und nicht das Land. Daher sind wir grundsätzlich 
gegen eine noch größere Ausweitung unseres De
fizits bei den Krankenanstalten und können dieser 
Vorlage unter den gegebenen Umständen auf kei
nen Fall zustimmen. Auch der Landtag hat im Jahre 
1956 aus solchen Erwägungen diesen Grundsatz be
schlossen. Wenn wir aber jetzt einmal die Schleu
sen für eine Krankenkasse öffnen, mit demselben 
Recht kommen dann alle anderen Krankenkassen 
und sagen, wir wollen auch einen höheren Rabatt 
eingeräumt bekommen. Wie weit wir damit kom
men, können Sie sich selbst ausmalen. Daher wird 
die freiheitliche Fraktion gegen den Antrag stim
men. 

Landesrat Sebastian: Abg. Scheer hat gegen die 
Vorlage Stellung genommen und hat einige Dinge 
gesagt, die nicht unwidersprochen bleiben können. 
Darf ich auf die Genesis dieses Beschlusses, wie er 
seinerzeit zustande gekommen ist, hinweisen. Die 
sozialistische Fraktion ist es damals schon, gewesen, 
die die Auffassung1 vertreten hat, man soll einen 
solchen Beschluß nicht fassen, d. h. eine Beschrän
kung des Rabattes auf 10%, das war zu einer Zeit, 
wo man noch mehr an Prozenten den Kranken
kassen gewährt hat, mit Rücksicht auf die Tatsache, 
daß der überwiegende Teil derer, die in unseren 
Landeskrankenanstalten Aufnahme finden, von So
zialversicherungsträgern versorgt wird. Damals war 
die Mehrheit bzw. die Fraktion der ÖVP der Auf
fassung, daß ein solcher Beschluß erforderlich sei. 
Der Beschluß wurde gegen die Stimmen der Sozia
listen gefaßt. Niach Ablauf dieser Jahre stellt sich 
heraus, was wir damals schon gesagt haben, daß es 
nicht mehr zweckmäßig ist, einen solchen Beschluß 
zu fassen. Es zeigte sich bei den letzten Verhand
lungen über die Verpflegsgebühren — ich habe an
läßlich der Budgetberatungen darauf hingewiesen —, 
in welche Schwierigkeiten die Sozialversicherungs
träger auch gekommen sind und daß es jetzt nicht 
mehr darum geht, davon zu reden, ob Prozente oder 
nicht, und hier, glaube ich, verkennen Sie die 
Dinge, Herr Abg. Scheer, sondern es geht darum, 
wieviel kann man im Verhandlungswege den Ver
handlungspartnern, also in diesem Falle den So
zialversicherungsträgern, zumuten, daß sie zu lei
sten im Stande sind, ja oder nein. Ich muß also 
sagen, natürlich, die Abgänge sind hoch und es 
ginge weit über die Tagesordnung hinaus, heute all 
die Probleme wieder aufzuzeigen, die ich ja ohne
dies bei den Budgetberatungen aufgezeigt habe, die 
Krankenhäuser lassen sich nicht nach dem Prinzip 
der Kostendeckung führen. 

Hoher Landtag! Ich habe diesen Standpunkt bei 
allen Beratungen immer wieder vertreten und ge
sagt, die Gesundheit kostet viel Geld und es muß 
auch dafür Geld zur Verfügung gestellt werden. 
Es geht nicht darum, den Krankenkassen ein Ge
schenk zu machen, wie Sie das dartun, sondern bei 
den letzten Verhandlungen, als wir die Verpflegs
gebühren von S 58'50 auf S 71 '50 — also sehr we

sentlich -^- erhöht haben, hat sich gezeigt, daß die 
Landwirtschaftskrankenkasse, deren Gebarung ja 
veröffentlicht wird — Sie können es überprüfen -r-, 
durch ein ständiges Rückschreiten der Versicherten 
und durch eine Überalterung der Versicherten schon 
einen ständigen Gebarungsabgang zu verzeichnen 
hat. Ich kann nun von einer Krankenkasse, die mir 
nachweist, daß sie ständig Abgänge hat, nicht ver
langen, du mußt das zahlen. Und die Landwirt
schaftskrankenkasse im besonderen war es, die da
mals erklärt hat, sie können höchstens von S 58"50 
auf 63 S erhöhen, und die Landesregierung hat in 
Erkenntnis sowohl der Schwierigkeiten, in denen 
sich das Land befindet, aber auch unter Bedacht-
nahme auf die Schwierigkeiten der Landwirtschafts-
Krankenkasse gesagt, 63 S können wir nicht kon
zedieren, aber 65 S. 

Die Probleme des Bergbaues und der Bergarbei
terversicherung kennen Sie. Im Zusammenhang mit 
der Restriktion der Beschäftigten und der Produk
tion weist die Bergarbeiterversicherung also eben
falls nach, sie sei wegen der Überalterung und der 
geringen Anzahl der Beschäftigten nicht in der 
Lage, das vom Land geforderte Geld für die Ver
pflegsgebühren, also den Satz von S 71 '50, zu be
zahlen. Dasselbe gilt für die Meisterkrankenkasse, 
die.ebenfalls mit diesem Wunsch herangetreten ist. 

Unter Bedachtnahme auf den Abgang konnte die 
Landesregierung allen übrigen Wünschen zum da
maligen Zeitpunkt nicht Rechnung tragen; der Land
wirtschaftskrankenkasse muß Entgegenkommen ge
währt werden, weil es ja unbillig ist, wenn nach
gewiesen wird, daß ohnedies mit einem Abgang ge
bart wird, zu sagen, Du mußt noch mehr bezahlen. 
(Abg. S c h e e r : „Das ist ja nicht unsere Sorge!") 

Und nun noch zur Frage: „Ist es richtig, ist es 
unsere Sache oder ist es Sache der Krankenkasse, 
machen wir ein Geschenk?", kann ich auch nur ganz 
kurz sagen, meine Damen und Herren, Sie alle wis
sen, die Krankenkassen waren ursprünglich Selbst
hilf eeinrichtungen, die darüber hinweghelfen soll
ten, wenn der Familienerhalter oder der Erwerbs
tätige durch einen Unfall oder eine Erkrankung 
nicht mehr in der Lage war, zu arbeiten, daß dieser 
nicht der N?ot preisgegeben war. Aus dieser Selbst
hilf eeinrichtung ist heute der Krankenkasse bzw. 
den Sozialversicherungsträgern fast der gesamte 
Gesundheitsdienst nicht nur für den Erwerbstätigen, 
sondern für sämtliche Familienangehörige aufge
halst worden, und das können sie eben nicht leisten 
und in Übereinstimmung mit der Auffassung, daß 
für diesen Zweck von oben her mehr gegeben wer
den müßte, wird ja auch in nächster Zeit schon 
dieses Hohe Haus eine Vorlage beschäftigen, die 
daraufhin abzielt, daß der Bund zumindest jenes 
Ausmaß, daß er vor dem Jahre 1938 den Kranken
anstaltenerhaltern gegeben hat, wieder geben soll 
bzw. daß der Zweckzuschuß zum Betriebsabgang 
entsprechend erhöht werden soll, auch für die An
stalt Feldhof. Das wollte ich dazu sagen, selbst um 
den Preis, daß es bei den nächsten Verhandlungen 
andere Kassen sein sollten, die den Beweis erbrin
gen, daß sie nicht mehr zu zahlen in der Lage sind, 
wie dies die Bergarbeiterversicherung getan hat und 
daß auch wieder Geld kosten sollte. (Beifall.) 
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Präsident: Eine weitere Wörtrneldür^ liegt nicht 
-vbfv Wir k^ 
Damen und Herrfen des Hohen Hauses mit dem An
trag des Berichterstatters eiriverstHnden ist, bitte 
ich, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag 
ist angenommen. 

21. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr, 23, Gesetz über 
die Gewährung von 'Entschädigungen wegen poli
tischer Maßregelung im öffentlichen Dienst des 
Landes Steiermark und der steirischen Gemeinden. 

Berichterstatter ist Abg. Gottfried B r a n dl . ich 
erteile ihm das Wort. : > • • . . . , 

Abg. Gottfried Brandl: Hohes Haus, meine Dâ  
itien und Herren! Das Beamtenentschädigungsgesetz 
vom 18. Juli 1952 sieht die Zuerkennung einer Ent
schädigung an Personen und Hinterbliebene von 
Personen vor, die politisch-gemaßregelt und nach 
den Bestimmungen des Beamtenüberleitungsgeset
zes vom Bund rehabilitiert worden sind. Dieses Ge
setz wurde nun abgeändert und ergänzt. Der Ar
tikel 3 dieses Gesetzes besagt, daß die Bestimmun
gen des Bundesverfassungsgesetzes vom 18. Juli 
1952, BGBl. Nr. 182, der Erlassung landesgesetz
licher Vorschriften nicht entgegenstehen, die Ar
tikel 1 und 2 dieses Bündesgesetzes entsprechen. 

Es ergibt sich die Notwendigkeit, ein Landesge
setz mit gleichlautenden Bestimmungen zu erlassen, 
um das Beamtenentschädigungsgesetz auf Landes
und Gemeindebedienstete anwenden zu können. 

Landesregierung einzubringen; über dieseSAnträge 
e^scheidet /Tdie-;CLandesregierüngv: Ober---Anfrage • 
der äemeihdebediehsteten entscheidet,; der Ge ; 

raeinderat jener Gemeinde', bei welcher der Bedien
stete im Zeitpunkt der Maßregelung beschäftigt 
war." • - '>;-. • •; "•• : 

Ich bitte die Darnen und Herreh des' Höheri Hau
ses, dem Entwurf des Beamtenentschädigungsge
setzes, der im Wortjaut Ihnen vorliegt, mit den Ab
änderungsvorschlägen genehmigend zur Kenntnis 
zu nehmen. 

Präsident: Wortmeldungen liegen keine vor. Wir 
kommen, zur Abstimmi^hg. Die Damen und Herren 
des Hohen Hauses, die mit dem Antrag des Be
richterstatters einverstanden sind, bitte ich., eine 
Hand zu erheben. (Geschieht.} Der Antrag ist an
genommen. - - . - . . • 

22. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Eiid.-Zi. 131, betreffend die 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe von 
S 8,462.425'50 für die Gewährung von Darlehen 

nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1954. 
Berichterstatter ist Abg, Hans B a m m e r. Ich er

teile ihm das Wort. 
Abg. Hans Bammer: Hohes Haus! Der § 4 

des WBFG. 1954 stellt den Anteil des Landes 
Steiermark fest. Dieser Anteil, in absoluten Ziffern 
ausgedrückt, Wird jährlich als- Beitrag des Bundes 
im Ländesvoranschlag präliminiert. Der § 6 des 
gleichen Gesetzes verlangt zwingend, daß das Land 

Der vorliegende Gesetzentwurf, meine Damen 
und Herren, bringt eine Änderung des Berechnungs
systems der Entschädigung, aufbauend auf die durch 
das Gehaltsgesetz 1956 eingetretene Valorisierung 
der Bezüge der Landesbediensteten, weiters die 
Erweiterung der Höchstentschädigung von 24 auf 
48 sogenannte Maßregelungsmonate, ferner die 
Streichung der Bestimmungen über die Anrechnung 
einer allfälligen Entschädigung aus dem Opferfür
sorgegesetz. Letztlich soll dieses Gesetz auch dem 
Sinn einer Familienpolitik Rechnung tragen, daß 
Verbesserungen des Einkommens während der Zeit 
der Maßregelung durch Änderung des Familien
standes nicht- zu einer Einkommenserhöhung und 
damit zu einer geringeren Beamtenentschädigung 
führen.'Solche Erhöhungen sollen bei der Bemes-; 
süng der Entschädigung äußer Betracht bleiben,.-..-.. 

'Die Gesetzesvorlage wurde vom Finanzausschuß 
in der heute dem Landtag vorangegangenen Sit
zung beraten und zu diesem Entwurf folgende. Ab-
änderüngsanträge gestellt: „Der Artikel I hat wie 
folgt zu lauten: „Das Beamtenentschädigungsgesetz, 
BGBl. Nr. 18^1952, ist auf Grund des Artikels III 

50% dieses vom Bund gewährten Beitrages als 
Landesbeitrag in den Voranschlag aufnimmt und 
für die Wohnbauförderung flüssigstellt. Der Betrag 
des Bundes hat sich nun im Jahre 1961 gegenüber 
dem Präliminare um 5,641.617 S höher gestellt. 
Das erfordert einen höheren- Landesbeiträg um 
2,820.808'50 S. Es waren also insgesamt um über 
8V2 Millionen rund mehr in der Wbhnbauförderang 
1954 zur Verfügung als im Voranschlag des Jahres 
1961. 

Die Bedeckung dieser nunmehr auch vorgenom
menen Mehrausgaben erfolgt in der Form, daß zwei 
Drittel aus Mehreinnahmen des Bundes und das, 
letzte Drittel -aus Ertragsanteilen aus den gemein
schaftlichen Bundesabgaben bedeckt werden sollen. 

Ich, darf Sie namens des Finanzausschusses bitten, 
diesem Antrag die Zustimmung zu gaben. 

Präsident: Wortmeldung liegt nicht vor. Wir 
kommen zur Abstimmung. Wer von den Damen 
und Herren des Hohen Hauses dem Antrag des Be-

^-fehterstatter& zustimmt, bi&e^chr^eine-lfendr-z^er--
heben, (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

des Bundesgesetzes vom 21. April 1961, BGBl. 
Nr. 117, auf die Landesb'ediehsteten und Gemeinde? 
bedlensteten in folgender Fassung -anzuwenden:" 

Im Artikel I Ziffer 1 ist zwischen den perzentüeK 
"leh Angäben und den Entschädigungsbeträgen das 
Wort „Schilling" zu setzen. 

Im Artikel II, Absatz 4, folgende Änderung: 
„Anträge der Landesbeamten und Vertragsbe

diensteten des Landes auf Verfügungen im Sinne 
des Abs. 3 sind beim Amt der Steiermärkisehen 

23. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses:<über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 137. über die Be-
deckimg von Vorhaben des außerordentlichen Lan
desvoranschlages 1961 durch überplanmäßige Zu
führungen aus dem ordentlichen Haushalt von 
11,685.000 Sund über beschlossene überplanmäßige 
Ausgaben im außerordentlichen Landesvöranschlag 

1961 von zusammen 2,630.000 S. 
Berichterstatter ist Abg. Hans B a m m e r . Ich 

erteile ihm das Wort. 

KSSä** :- :Aiä 
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Abg. Hans Bammer: Hohes Haus! Die Vorlage 
Einl.-Zl. 137 enthält eine lange Liste von Bauvor
haben des Landes, die im außerordentlichen Vor
anschlag vorgesehen waren und die andere Beträge 
erfordert haben, als ursprünglich im. Budget dafür 
präliminiert waren. Die Begründung liegt darin, daß 
Vorhaben zum Teil fertiggestellt weiden konnten, 
zum Teil notwendige Absicherungsarbeiten wegen 
der zu erwartenden Winterschäden' erforderlich 
wurden und zum großen Teil Lohn- und Preiser
höhungen auf dem Bausektor andere Abrechnungs-
beträge ergeben haben. Der Herr Präsident hat be
reits darauf hingewiesen, daß das Gesamtausmaß 
11,685.000 S ausmacht und daß die Bedeckung die
ses Betrages durch Zuführungen aus dem ordentli
chen Voranschlag, insbesondere aus erwarteten und 
erzielten Mehreinnahmen von Ertragsanteilen an 
den gemeinschaftlichen Bundesabgaben, gefunden 
wurde. Ich darf Sie bitten, dieser Vorlage die Zu
stimmung zu geben. 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir 
stimmen ab. Diejenigen Damen und Herren des 
Hohen Hauses, die mit dem Antrag des Berichter
statters einverstanden sind, bitte ich um ein Hände
zeichen. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

Wir haben die Tagesordnung mit 23 Punkten be
handelt. Der Herr Landeshauptmann hat sich be
reit erklärt, auf die Anfrage der Freiheitlichen Par
tei Österreichs Antwort zu geben.' 

Landeshauptmann Krainer: Meine Damen und 
Herren! Die Anfrage der Abgeordneten Dr. Stephan, 
Scheer und Dr. Gruber bezüglich des Mahnmals — 
ich sagte es schon damals — geht darauf hinaus, 
Antwort zu erhalten, wie der Fall überhaupt steht, 
weil bisher ein Bericht dem Landtag nicht vorliegt. 
Im Finanzausschuß und anläßlich der Budgetver
handlungen im Landtag wurde an mich die Auffor
derung gerichtet, bei der österr.-jugoslawischen Ge

sellschaft vorstellig zu werden, damit auch den Sol
daten und Zivilpersonen deutscher Volkszugehö
rigkeit ein würdiges Mahnmal in der Untersteier
mark errichtet werde. Ich habe auf Grund dieser 
Aufforderung am 27. November und am 21. Dezem
ber 1961 an den Minister für auswärtige Angele
genheiten eine Note gerichtet und ersucht, daß Ver
handlungen mit Jugoslawien bezüglich Errichtung 
von würdigen Grabstätten auch dort eingeleitet 
werden möchten. Ebenfalls habe ich an Herrn Ersten 
Landeshauptmannstellvertreter Matzner als Vize
präsident der österr.-jugoslawischen Gesellschaft 
einen Brief gerichtet, und zwar am 18. Jänner 1962. 
Sowohl der Herr Minister für auswärtige Angele
genheiten als auch der Herr Erste Landeshaupt
mannstellvertreter haben mit 15. Februar 1962 bzw. 
12. März geantwortet, und zwar lautet die Antwort 
des Herrn Ministers: „Ich habe den Generalkonsul 
in Laibach beauftragt, im gegenständlichen Falle 
bei den zuständigen jugoslawischen Behörden vor-' 
stellig zu werden. Diesem ersten Schritt werden 
vermutlich weitere Schritte in Belgrad folgen müs
sen." Der Herr Erste Landeshauptmännstellvertreter 
hat berichtet, daß er an den zuständigen Minister 
für auswärtige Angelegenheiten einen Brief gerich
tet und gebeten hat, daß mit den jugoslawischen 
Stellen zwischenstaatliche Verhandlungen einge
leitet werden. Es ist also der Fall nach wie vor in 
Behandlung, und es ist nicht zu erwarten, daß eine 
endgültige Antwort über diese Verhandlungen sehr 
rasch bei uns einlangen wird. 

Präsident: Die Beantwortung der Anfrage der 
Freiheitlichen Partei durch den Herrn Landeshaupt
mann nehmen wir zur Kenntnis. Damit ist die Ta
gesordnung endgültig erschöpft. Die nächste Land
tagssitzung wird auf schriftlichem Wege einberufen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 13.15 Uhr.) 

Steierm. Landesdruckerei, Graz. — 2238-63 
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